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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

Sie haben ROLAND als Ihren Partner rund um Recht, Schutz und Service gewählt. Danke für Ihr Vertrau-
en. Sie besitzen nun einen wertvollen Schutz.

ROLAND Rechtsschutz: der schnellste Weg zur Sicherheit
In vielen Lebenssituationen geht es darum, die eigenen Interessen notfalls auch gerichtlich zu wahren.
Doch der Rechtsweg ist steinig. Wie ist mein Rechtsproblem zu beurteilen? Wo finde ich einen passenden
Anwalt? Aber auch zu ganz anderen Themen, wie z. B. Tipps zur richtigen Ernährung, Hilfe bei der Aus-
wahl einer Alarmanlage für Ihr Haus oder wenn gar ein Krankentransport aus dem Ausland organisiert
werden soll, helfen wir Ihnen weiter. 

ROLAND bietet einen schnellen Draht in Sachen Recht, Schutz und Service: unter der 24-Stunden-
ServiceLine 0221 8277-500 können alle Kunden unseren Service nutzen.

Ihre Vorteile 

Kostensicherheit
Wenn Sie vor Beauftragung eines Rechtsanwaltes telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, können
wir über den Umfang des Versicherungsschutzes verbindlich entscheiden. So sind Sie auf der sicheren
Seite und vermeiden, dass Kosten entstehen, die vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind.

ROLAND-Partner-Rechtsanwälte
Wir können Ihnen bundesweit ausgewählte Rechtsanwaltskanzleien empfehlen, deren Qualität wir
fortlaufend überprüfen. Entscheidend ist Erfolg und Qualität der anwaltlichen Vertretung sowie ein
herausragendes Servicebewusstsein. So können wir Ihnen immer einen Anwalt empfehlen, der für Ihr
Rechtsproblem die erforderliche fachliche Qualifikation hat.

JurLine – telefonische Rechtsberatung
Im Bedarfsfall vermitteln wir Ihnen eine telefonische Erstorientierung bei einem unserer ROLAND-
Partner-Rechtsanwälte. So kann durch kompetenten anwaltlichen Rat eine erste Einschätzung der
rechtlichen Lage des von Ihnen gemeldeten Schadenfalles vorgenommen und das weitere Vorgehen
abgestimmt werden.

Schutz und Service
Für schnelle Hilfe im Rahmen unserer Schutzbrief- und Service-Leistungen steht Ihnen ein persönlicher
Ansprechpartner bei uns im Haus zur Verfügung. Rufen Sie uns an, und wir kümmern uns um alles
Weitere. Wenn z. B. der Schlüsseldienst beauftragt oder ein Tierhüter-Service organisiert werden soll,
helfen wir Ihnen sofort weiter. 

Ihre persönliche Service-Karte
Damit Sie uns im Fall der Fälle immer schnell erreichen können, sollten Sie die Service-Karte, die mit
dem Versicherungsschein verschickt wird, immer mit sich führen. So haben Sie die Rufnummer der 
ServiceLine immer zur Hand.

Mit uns können Sie aktiv Ihr Leben genießen!

Ihre ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Ihre ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG
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Produkt-Informationsblatt

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 

Wir bieten Ihnen eine Rechtsschutzversicherung an. Grundlage
sind die beigefügten Allgemeinen Bedingungen für die Rechts-
schutzversicherung (ARB 2007 Senioren), die Allgemeinen Bedin-
gungen für die Schutzbrief-Versicherung Senioren (ASB 2007 
Senioren) sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen
Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht
versichert?

Die Lebensumstände, aus denen rechtliche Auseinandersetzun-
gen und damit verbundene Kosten entstehen können, sind viel-
fältig. Deshalb bieten wir Rechtsschutz für unterschiedliche Ge-
biete an, je nach Ihren persönlichen Umständen. Wir haben ent-
sprechend Ihrer Anfrage folgendes Versicherungspaket zugrunde
gelegt:

GenerationAktiv für aktive Menschen ab 60: Privat-, bedarfs-
gerechter Arbeits- und Verkehrs-Rechtsschutz gemäß 
§ 26 ARB Senioren und Schutzbrief- sowie Service-Leistungen
gemäß §§ 1, 2, 6 bis 21 ASB Senioren

GenerationAktivPlus für aktive Menschen ab 60: Privat-, be-
darfsgerechter Arbeits-, Verkehrs-, Wohnungs- und Grund-
stücks-Rechtsschutz gemäß Klausel zu § 26 ARB Senioren, mit
Schutzbrief- sowie Service-Leistungen gemäß ASB Senioren

Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen
und Grundstücken, § 29 ARB Senioren

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen zur Wahrneh-
mung Ihrer rechtlichen Interessen und tragen die erforderlichen
Kosten (z. B. Anwaltsgebühren und Gerichtskosten) im verein-
barten Umfang bis zur vereinbarten Versicherungssumme. Gerne
helfen wir Ihnen dabei, einen kompetenten Anwalt für Ihr Recht-
sproblem zu finden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem An-
trag und §§ 21 bis 29 der beigefügten ARB 2007 Senioren sowie
ggf. den USRB und ESRB.

Bestimmte Kosten sind nicht im Leistungsumfang der Versiche-
rung enthalten, z. B. eine vereinbarte Selbstbeteiligung. Beson-
ders weisen wir darauf hin, dass bei einem Vergleich von Ihnen
selbst zu tragende Kosten entstehen können. Um dies zu vermei-
den, nehmen Sie bitte vor Abschluss des Vergleiches Kontakt mit
uns auf. Rechtliche Auseinandersetzungen oder Beratungsbedarf
können mehrere Ursachen haben. Versicherungsschutz besteht,
wenn die erste Ursache nach Beginn des Versicherungsschutzes
liegt. Beachten Sie bitte, dass in bestimmten Fällen eine Warte-
zeit vereinbart ist: Versicherungsschutz besteht, wenn die erste
Ursache nach Ablauf der Wartezeit eingetreten ist. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte § 4 der beigefügten ARB 2007 Senioren.
Ihrem Antrag können Sie weitere Einzelheiten entnehmen (z. B.
Versicherungssumme, Selbstbeteiligung).

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn be-
zahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder ver-
spätet zahlen? 

Beitrag, einschließlich
Versicherungsteuer___________________________________________

Beitragsfälligkeit _____________________________________________

Erstmals zum ________________________________________________

Versicherungsbeginn_________________________________________

Vertragslaufzeit ______________________________________________

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens
zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren
Beiträge sind jeweils zu dem oben angegeben Termin zu zahlen.
Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht
rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktre-
ten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz
beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns.
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir
Sie auf, den rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von min-
destens zwei Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag
kündigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und 
§ 9 der beigefügten ARB 2007 Senioren bzw. § 13 ASB 2007 Se-
nioren.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst
müssten wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb
haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausge-
nommen. Nicht versichert sind insbesondere die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit 

• dem Erwerb oder der Veräußerung eines Baugrundstückes,

• oder Planung und Errichtung eines Gebäudes oder 
Gebäudeteiles,

• genehmigungspflichtigen Umbaumaßnahmen,

• der Finanzierung eines Baugrundstücks oder Gebäudes sowie
dessen Umbaus,

• Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen sowie Termin-
oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften.

• der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten (z. B. Anlei-
hen, Aktien, Investmentanteilen) sowie der Beteiligung an Ka-
pitalanlagemodellen, auf welche die Grundsätze der Prospekt-
haftung anwendbar sind (z. B. Abschreibungsgesellschaften,
Immobilienfonds).

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie
bitte § 3 der beigefügten ARB 2007 Senioren sowie § 7 ASB 2007 
Senioren.

Mit diesem Produkt-Informationsblatt möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben.
Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.
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5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss
und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben?

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen
Sie die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn Sie bereits
rechtsschutzversichert sind oder waren, nennen Sie uns bitte den
Rechtsschutzversicherer, bei dem Sie oder Ihr Ehe- oder Lebens-
partner zuletzt versichert war. Unrichtige Angaben können zur
Anfechtung des Vertrages führen. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte Ihrem Antrag.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertrags-
laufzeit und welche Folgen können Verletzungen
dieser Pflichten haben?

Wenn Ihre im Versicherungsantrag oder später zum Vertrag ge-
machten Angaben aufgrund geänderter Umstände angepasst
werden müssen, sprechen Sie uns bitte an. Haben Sie den Ver-
kehrs-, Fahrer- oder Fahrzeugrechtsschutz versichert, müssen Sie
beispielsweise dafür Sorge tragen, dass der Fahrer die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hat. Tun Sie dies nicht, kann eine Ver-
letzung der Pflichten schwerwiegende Konsequenzen für Sie
haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umstän-
den können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelhei-
ten entnehmen Sie bitte § 11 B und 26 Absatz 4, Klausel zu § 26
Absatz 3 der ARB 2007 Senioren sowie § 18 A ASB 2007 Senio-
ren.

7. Welche Pflichten haben Sie im Rechtsschutzfall,
was müssen Sie beachten, wenn Sie rechtliche
Hilfe benötigen und welche Folgen können Verlet-
zungen dieser Pflichten haben?

Bitte setzen Sie sich schnellstens mit uns in Verbindung, um die
Reichweite des Versicherungsschutzes abzuklären. Gerne helfen
wir Ihnen auch bei der Auswahl eines kompetenten Fachmannes
für Ihr Rechtsproblem. 

Selbstverständlich müssen Sie uns und Ihren Anwalt vollständig
und wahrheitsgemäß über den Sachverhalt informieren. Eine
Verletzung der Pflichten kann schwerwiegende Konsequenzen
für Sie haben. Je nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte § 17 Absatz 3, 5 und 6 der beigefüg-
ten ARB 2007 Senioren.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzei-
tig erfolgt. Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten
Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungsschutzes entnehmen
Sie bitte Ziffer 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf
Vertragslaufzeit und -ende.

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlän-
gert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie
oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende
der Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von
mehr als drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten
Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor
Ablauf der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit oder jedes dar-
auf folgenden Jahres zugehen muss. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte Ihrem Antrag und § 8 der beigefügten ARB 2007 Senioren
sowie § 11 ASB 2007 Senioren.

9. Wie können Sie den Vertrag beenden?

Neben den unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündi-
gungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages stehen Ihnen wei-
tere Kündigungsrechte zu, z. B. bei einer Beitragsanpassung,
einer Beitragserhöhung wegen einer Gefahrerhöhung oder einer
unberechtigten Ablehnung des Versicherungsschutzes; ferner
können Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn
wir innerhalb von zwölf Monaten für mindestens zwei Rechts-
schutzfälle die Leistungspflicht bejaht haben. Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte §§ 10, 11 B und 13 der beigefügten ARB 2007
Senioren sowie §§ 14 und 15 ASB 2007 Senioren.
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Allgemeine Kundeninformation

Ggf. zusätzlich anfallende Kosten
Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei
vierteljährlicher und monatlicher Zahlweise 5 %. Monatliche
Zahlung setzt eine zu unseren Gunsten erteilte Einzugsermächti-
gung und einen Mindestbeitrag in Höhe von 5 € voraus.

Zahlweise

Die vereinbarte Zahlweise, d. h. jährliche, halb-, vierteljährlich
oder monatliche Zahlung des Beitrags entnehmen Sie bitte
Ihrem Antrag/ Vorschlag.

- Erstbeitrag
Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als recht-
zeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen
nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 

- Folgebeitrag
Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie
jeweils zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten
geleistet wird. 

- Lastschriftverfahren/ Einzugsermächtigung
Ist mit Ihnen alternativ zur Beitragsrechnung die Einziehung des
Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung
nicht widersprechen.

Gültigkeitsdauer von Vorschlägen

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versiche-
rungsvertrags zur Verfügung gestellten Informationen eine befri-
stete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender Versicherungs-
vertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen
Werbemaßnahmen (Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei
Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den betreffenden In-
formationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen
gegenüber an die darin enthaltenen Angaben vier Wochen ge-
bunden.

Zustandekommen des Vertrages

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch Ihre und
unsere inhaltlich übereinstimmenden Vertragserklärungen (Wil-
lenserklärungen) zustande, wenn Sie Ihre Vertragserklärung nicht
innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 

Den Versicherungsbeginn entnehmen Sie bitte Ihrem Versiche-
rungsschein.

Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erstbeitrag unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins
bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht un-
verzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Für die Wahrnehmung eigener rechtlicher Interessen besteht in
einigen Fällen eine Wartezeit von drei Monaten ab Versiche-
rungsbeginn.

Gesellschaftsangaben

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft
Postanschrift 50664 Köln

Hausanschrift und Sitz
der Gesellschaft Deutz-Kalker Str. 46, 

50679 Köln 
(ladungsfähige Anschrift)

Vorstandsvorsitzender Gerhard Horrion
Vorstand Roland Schlitt, Dr. Ulrich Scholten

Registergericht Amtsgericht Köln
Registernummer HRB 2164

Hauptgeschäftstätigkeit

Die ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist durch Erlaubnis
der zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Rechtsschutz-
Versicherung berechtigt.

ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG 

Rechtsform Aktiengesellschaft
Postanschrift 50664 Köln

Hausanschrift und Sitz 
der Gesellschaft Deutz-Kalker Str. 46,

50679 Köln
(ladungsfähige Anschrift)

Vorstand Andreas Fleischer

Registergericht Amtsgericht Köln
Registernummer HRB 9084

Hauptgeschäftstätigkeit

Die ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG ist durch Erlaubnis der
zuständigen Aufsichtsbehörde zum Betrieb der Schutzbrief-Versi-
cherung berechtigt.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versiche-
rungsleistungen entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag und
den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
(ARB 2007 Senioren) bzw. den Allgemeinen Bedingungen für die
Schutzbrief-Versicherung Senioren (ASB 2007 Senioren).

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Zu zahlender Gesamtbeitrag

Die Beitragsberechnung erfolgt u. a. auf Basis der gewählten
Selbstbeteiligung. Dieser Beitrag wird neben gegebenenfalls son-
stigen in die Beitragsberechnung einfließenden Faktoren (z. B.
Zuschläge/ Nachlässe) im Vorschlag/Antrag oder Versicherungs-
schein konkret ausgewiesen. 

Allgemeine Kundeninformationen nach
§ 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)
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Vorläufige Deckung

Der Versicherungsschutz kann (weil z. B. noch Einzelheiten der
Vertragsgestaltung zu klären sind) auch aufgrund einer vorläufi-
gen Deckungszusage in Kraft treten. Diese ist zunächst ein eigen-
ständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere nach endgülti-
gem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder Vorlage des Ver-
sicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz
endet.

Bindefristen

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags
einen Monat gebunden.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt am Tag, nach dem Sie den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Vertrags-
informationen gemäß § 7 Absätze 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informa-
tionspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform
erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an
die

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln
Telefax: 0221 8277-460
E-Mail: service@roland-rechtsschutz.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufes entfällt, wenn Sie zugestimmt
haben (auch konkludent durch Zahlung des Beitrags), dass der
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufes entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Dabei
handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet:
Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat, 
x 1/360 des Jahresbeitrages bzw. 1/90 des Vierteljahresbeitrages
oder 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlen-
der Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufes. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge,
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ende der Widerrufsbelehrung

Laufzeit, Mindestlaufzeit, Beendigung des Vertrages

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die
Hinweise im Produktinformationsblatt.

Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Klagen des Versicherers gegen Sie können bei dem für Ihren
Wohnsitz zuständigen Gericht erhoben werden. Einzelheiten sind
in § 20 ARB bzw. § 19 ASB Senioren geregelt.

Vertragssprache

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und
Kommunikation finden in deutscher Sprache statt, es sei denn,
dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder anders-
lautende Vereinbarungen getroffen werden.

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.

Ansprechpartner für außergerichtliche
Schlichtungsstellen

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Sollte
uns das einmal nicht gelingen, rufen Sie uns unter 0221 8277-
500 an. Wir reagieren unverzüglich. 

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden: ROLAND Rechts-
schutz-Versicherungs-AG, vertreten durch die Vorstände Gerhard
Horrion (Vorsitzender), Roland Schlitt und Dr. Ulrich Scholten,
Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln oder ROLAND Schutzbrief-
Versicherung AG, vertreten durch den Vorstand Andreas Fleischer,
Deutz-Kalker Straße 46, 50679 Köln.

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind,
haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die Möglich-
keit, als unabhängigen und neutralen Schlichter den Versiche-
rungsombudsmann anzusprechen:

Versicherungsombudsmann e. V. 
Leipziger Straße 121
10117 Berlin 
Telefon: 0180 4 224424 
Telefax: 0180 4 224425 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch
diese Institutionen nicht berührt.
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Verbraucher-Information

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

diese Information gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag.

Dem Vertrag liegen zugrunde: Seite

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung Senioren
(ARB 2007 Senioren, Stand 01.01.2010) 9

Allgemeine Bedingungen für die Schutzbrief-Versicherung Senioren (ASB 2007 Senioren) 24

Allgemeine Tarifbestimmungen 31

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz 32

Merkblatt zur Datenverarbeitung 33

Widerrufsbelehrung

Wir weisen ausdrücklich auf Ihr Widerrufsrechts nach § 8 VVG hin. 32

Hinweise für Leistungsfälle

Was Sie im Fall der Fälle wissen sollten 39

Anwendbares Recht

Auf das Vertragsverhältnis wird deutsches Recht angewendet.  

Anschrift Ombudsmann und BaFin

Unser Ziel ist es, Ihnen einen optimalen Service zu bieten. Sollte uns das einmal nicht gelingen, rufen Sie uns unter 
0221 8277-500 an. Wir reagieren unverzüglich und suchen nach einer Lösung.

Sie können sich auch schriftlich an uns wenden: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, vertreten durch die
Vorstände Gerhard Horrion (Vorsitzender), Roland Schlitt und Dr. Ulrich Scholten, Deutz-Kalker Straße 46, 
50679 Köln.

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht einverstanden sind, haben Sie zur außergerichtlichen Streitbeilegung die
Möglichkeit, als unabhängigen und neutralen Schlichter den Versicherungsombudsmann anzusprechen:
Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Telefon 0180 4 224424, Fax 0180 4 224425,
eMail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de.

Bei Beschwerden über unsere Gesellschaft können Sie sich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden.
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Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versi-
cherungsschutz, ebensowenig bei dem Vorwurf eines Verge-
hens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z. B. Beleidi-
gung, Diebstahl, Betrug).

Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes
noch den Ausgang des Strafverfahrens an.

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungs-
widrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht
für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartnerschafts- und erb-
rechtlichen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer
anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes
zusammenhängen.

l) Daten-Rechtsschutz
aa) für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener
nach dem BDSG auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung;

bb) für die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 43, 44 BDSG.

Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, eine Straftat
gemäß § 43 BDSG begangen zu haben, besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer wegen dieser
Straftat rechtskräftig verurteilt wird. In diesem Fall ist er ver-
pflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen zurückzu-
erstatten.

m) Opfer-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im privaten
Bereich einer versicherten Person als Opfer einer der in § 395
Absatz 1 StPO

– Ziffer 1 a (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung)
– Ziffer 1 c (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit)
– Ziffer 1 d (Straftaten gegen die persönliche Freiheit)
– Ziffer 2 (Straftaten gegen das Leben)

genannten Straftaten.

Rechtsschutz besteht insofern für

– die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen als Nebenkläger
und die Vertretung durch einen Rechtsanwalt als Beistand des
Verletzten;

– die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Rahmen des
Täter-Opfer-Ausgleiches nach § 46 a Ziffer 1 StGB;

– die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Geltendma-
chung von Ansprüchen nach dem Sozialgesetzbuch und dem
Opferentschädigungsgesetz;

n) Rechtsschutz für Betreuungsverfahren
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen einer versicherten
Person in unmittelbarem Zusammenhang mit Betreuungsan-
ordnungen nach §§ 1896 ff BGB.

o) JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten Lebens-
bereich
für einen ersten telefonischen Rat oder eine erste telefonische
Auskunft durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsan-
walt in privaten Rechtsangelegenheiten, auf die deutsches Recht
anwendbar ist, wenn diese Rechtsberatung nicht mit einer an-
deren gebührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusam-
menhängt. § 3 ARB findet keine Anwendung.
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§ 1 Aufgaben der Rechtsschutz-Versicherung
Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine
rechtlichen Interessen wahrnehmen kann, und trägt die für die
Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz).

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann zu den Inhalten
der § 21 bis § 29 sowie dazu gehörender Klauseln abgeschlos-
sen werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungs-
schutz

a) Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen,
soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder nicht
auf einer Verletzung eines dinglichen Rechtes an Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz für Senioren
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus geringfügig
entlohnter Beschäftigung sowie auf dem Gebiet der betrieb-
lichen bzw. beruflichen Altersversorgung sowie des Beihilfe-
rechtes;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und
Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und ding-
lichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile
zum Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtli-
chen Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der
Versicherungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c)
enthalten ist;

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und
abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz-
und Verwaltungsgerichten;

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen
Sozialgerichten;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz 
aa) in Verkehrssachen für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwal-
tungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im privaten
Bereich vor deutschen Verwaltungsgerichten;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

i) Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig fest-
gestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vorsätz-
lich begangen hat, ist er verpflichtet dem Versicherer die Kosten
zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwur-
fes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat;

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch
fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Verge-
hen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend Versi-
cherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass
er vorsätzlich gehandelt hat.

Inhalt des Rechtsschutzes
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§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen

(1)
in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf
eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind und
nicht im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis des
Versicherungsnehmers und/oder der mitversicherten Person
stehen;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;

d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines

– zu Bauzwecken bestimmten Grundstückes oder
– vom Versicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen

nicht selbst zu nutzenden bzw. genutzten Grundstückes, Ge-
bäudes oder Gebäudeteiles,

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäu-
deteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in Besitz
zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungspflichtigen baulichen Veränderung
eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet oder
das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten
Vorhaben;

(2)
a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass

diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;

c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus
Anstellungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer
Personen;

d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-,
Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder
sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;

f) in ursächlichem Zusammenhang mit

aa) Spiel- und Wettverträgen sowie Termin- oder vergleichbaren
Spekulationsgeschäften und Gewinnzusagen,

bb) der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten
(z. B. Anleihen, Aktien, Investmentanteilen) sowie der Beteili-
gung an Kapitalanlagemodellen, auf welche die Grundsätze der
Prospekthaftung anwendbar sind (z. B. Abschreibungsgesell-
schaften, Immobilienfonds);

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrechtes, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß
§ 2 k) besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den
Versicherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungs-
unternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs-
und sonstiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um
laufend erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung
handelt;

(3)
a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen
Gerichtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen von Bediensteten internationaler oder
supranationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren,
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet
wurde oder eröffnet werden soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen
des Vorwurfes eines Halt- oder Parkverstoßes, wenn das Ver-
fahren mit einer Einstellung nach § 25 a StVG endet. In diesen
Fällen sind bis dahin geleistete Zahlungen vom Versicherungs-
nehmer an den Versicherer zu erstatten. Das Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 25 a Absatz 3 StVG ist vom Versicherungsschutz
ausgenommen;

f) in Verfahren aus dem Bereich des Asyl-, Ausländer- und
Sozialhilferechtes;

g) in Verfahren über die Vergabe von Studienplätzen;

(4)
a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzver-

sicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen
untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nichteheliche und nicht eingetragene
Lebenspartner gleich welchen Geschlechtes) untereinander in
ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach
deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen
worden oder übergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend
gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus eigener
Haftung für Verbindlichkeiten anderer Personen;

(5)
soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zu-
sammenhang damit besteht, dass der Versicherungsnehmer
den Tatbestand, der gemäß § 4 ARB den Rechtsschutzfall
darstellt, vorsätzlich und rechtswidrig verwirklicht hat. Stellt
sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist
der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen
verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat.

§ 4 Voraussetzung für den Anspruch auf
Rechtsschutz

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

(1)
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalles

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Scha-
denereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt;

I
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b) aa) im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das
die Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers oder
der mitversicherten Person zur Folge hat;

bb) im Fall der JurLine – telefonische Rechtsberatung im priva-
ten Lebensbereich gemäß § 2 o) von dem Zeitpunkt an, in
dem das Beratungsbedürfnis aufgrund konkreter Lebensum-
stände entstanden ist;

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der
Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Vorstoß gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder
begangen haben soll.

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des
Versicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung
eingetreten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) und c), 
§ 2 d) (soweit der berufliche Bereich versichert ist), § 2 g) bb)
sowie § 2 n) besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach
Ablauf von drei Monaten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit),
soweit es sich nicht um die Geltendmachung von Schadener-
satzansprüchen wegen der Verletzung dinglicher Rechte an
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen handelt.

(2)
Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist
dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der
erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer
Betracht bleibt, der länger als ein Jahr vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versiche-
rung eingetreten oder, soweit sich der Rechtsschutzfall über
einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3)
a) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn eine Willenserklärung oder

Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vor-
genommen wurde, den Verstoß nach Absatz 1 c) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

(4)
Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein
Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten
Voraussetzungen für die der Angelegenheit zugrunde liegende
Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungs-
schein bezeichneten Versicherungsbeginn eingetreten sind oder
eingetreten sein sollen.

§ 4 a) Versichererwechsel
(1)

Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, be-
steht in Abweichung von § 4 Absatz 3 und Absatz 4 Anspruch
auf Rechtsschutz, wenn

a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des
Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertrags-
laufzeit eines Vorversicherers fällt und der Verstoß gemäß § 4
Absatz 1 c) erst während der Vertragslaufzeit des Versicherungs-
vertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des be-
troffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht; 

b) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers
fällt und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre
nach Ende der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber
dem Versicherer geltend gemacht wird; allerdings nur dann,
wenn der Versicherungsnehmer die Meldung beim Vorversiche-

rer nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt hat und be-
züglich des betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz
besteht;

c) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tatsächlichen
oder behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit
zu Grunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während
der Laufzeit eines Vorversicherers eingetreten sind oder einge-
treten sein sollen und der Verstoß gemäß § 4 Absatz 1 c) erst
während der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages ein-
tritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risi-
kos lückenloser Versicherungsschutz besteht.

(2)
Rechtsschutz wird in dem Umfang gewährt, der zum Zeitpunkt
des Eintritts des Rechtsschutzfalles bestanden hat, höchstens je-
doch im Umfang des Vertrages des Versicherers.

§ 5 Leistungsumfang
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

(1)
Der Versicherer trägt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung
eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zustän-
digen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer
trägt in Fällen, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
für die Erteilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates
oder einer Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen
gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die
Ausarbeitung eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte
Gebühr festsetzt, je nach Rechtsschutzfall eine Vergütung bis
zu 250 €. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine
gerichtliche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versi-
cherer bei den Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) weitere
Kosten bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechts-
anwaltes, der lediglich den Verkehr des Versicherungsnehmers
mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung
eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zustän-
digen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland
zugelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versi-
cherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung,
die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre.

Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie
vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein ausländischer
Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig, trägt der
Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des
Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe
der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwaltes, der lediglich
den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden,
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis
zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zustän-
digen staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließ-
lich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die
von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;

s
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f) die übliche Vergütung

aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen
oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenorgani-
sation in Fällen der

– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenverfahren;

– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und
Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen sowie Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der
Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland
eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges sowie An-
hängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechts-
nachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden
Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen
Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungs-
nehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist.

(2)
a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom

Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nach-
weist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese
Verpflichtung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages
erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer
gezahlt wurden.

(3)

Der Versicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht
übernommen hat;

b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen
Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis
des vom Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum
erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon
abweichende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je
Rechtsschutzfall, es sei denn, die Tätigkeit des Rechtsanwaltes
beschränkt sich auf die Leistungsart JurLine – telefonische
Rechtsberatung im privaten Lebensbereich gemäß § 2 o);

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
kraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre,
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde.

(4) 
Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die
vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versiche-
rungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben
Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies
gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle,
die zeitlich und ursächlich zusammenhängen.

(5)
Der Versicherer sorgt für

a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen
Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Bestellung eines im Ausland für die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers erforderlichen
Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit entstehenden
Kosten;

c) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten
Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versi-
cherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen
zu verschonen.

(6)
Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten
entsprechend

a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts-
und Erbrecht (§ 2 k) für Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige
der steuerberatenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort
ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

(1)
Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf
den Kanarischen Inseln, Madeira oder den Azoren erfolgt und
ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zu-
ständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder
behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

(2) 
Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des
Geltungsbereiches nach Absatz 1 trägt der Versicherer bei Rechts-
schutzfällen, die dort während eines längstens sechs Monate
dauernden Aufenthaltes eintreten, die Kosten nach § 5 Absatz 1
bis zu einem Höchstbetrag von 50.000 €. Kosten bis zu dieser
Höhe werden auch für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus Verträgen übernommen, die über das Internet abgeschlos-
sen wurden, soweit eine Interessenwahrnehmung außerhalb
des Geltungsbereiches gemäß Absatz 1 notwendig ist.

Insoweit besteht kein Rechtsschutz

a) für die Interessenwahrnehmung im Zusammenhang mit dem
Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder Teil-
zeitnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen;

b) für die Interessenwahrnehmung gemäß § 24 Absatz 2 b) und
§ 28 Absatz 3 b) sowie der Klausel zu § 28 Absatz 3 b) (Kom-
paktPlus-Rechtsschutz für Unternehmen und freie Berufe).

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne
von § 9 B Absatz 1 Satz 2 zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit
bleibt unberührt.

Versicherungsverhältnis
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§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
(1)

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

(2) 
Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

(3) 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt.

(4)
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden
Jahres in Schriftform gekündigt werden; die Kündigung muss
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 9 Versicherungsbeitrag
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

A. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteu-
er, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 
einmaliger Beitrag

(1)
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fällig.
Ist eine Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

(2)
Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt aber zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3)
Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

(1) 
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge sind am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraumes fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie
zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) 
Verzug

Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Ver-
sicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

(3)
Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen be-
tragen muss. Diese Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absät-
zen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

(4) 
Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung im Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen wurde.

(5)
Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Rechtsschutzfälle, die zwischen
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

(1) 
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten
Einziehung nicht widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne
Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

(2)
Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berech-
tigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan-
gen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages
erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform auf-
gefordert worden ist.

s
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E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann
der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlan-
gen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat.

§ 10  Bedingungs- und Beitragsanpassung
A. Bedingungsanpassung

(1) 
Der Versicherer ist berechtigt, bei 
– Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-

schriften, die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des
Versicherungsvertrages auswirken;

– den Versicherungsvertrag betreffender Änderung der höchst-
richterlichen Rechtsprechung;

– rechtskräftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bedin-
gungen durch ein Gericht
oder

– Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht
nicht vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehörde oder
Kartellbehörde im Wege eines bestandskräftigen Verwaltungsakts

die betroffenen Bedingungen zu ändern, ergänzen oder zu erset-
zen (Anpassung).

(2)
Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über
Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Bei-
tragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung.

(3)
Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Un-
wirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist
die Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die ge-
setzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an die
Stelle der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.

(4)
Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde ge-
legte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Ge-
samtbetrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers geändert werden (Verschlechterungsverbot).
Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen
erfolgen.

(5)
Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Vor-
aussetzungen für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen
des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen
Entscheidungen gegen Bedingungen anderer Versicherer richten.

(6)
Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von
einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt wer-
den. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für
die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

(7)
Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsneh-
mer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf
wird er bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
spruchs.

(8)
Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft.
Der Versicherer kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang
des Widerspruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von
acht Wochen zum Ende eines jeden Monats kündigen, wenn für
ihn das Festhalten an dem Vertrag ohne die Anpassung unzu-
mutbar ist.

B. Beitragsanpassung

(1)
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt bis zum 1. Juli eines
jeden Jahres, um welchen Vomhundertsatz sich für die Rechts-
schutzversicherung das Produkt von Schadenhäufigkeit und
Durchschnitt der Schadenzahlungen einer genügend großen
Zahl der die Rechtsschutzversicherung betreibenden Versicherer
im vergangenen Kalenderjahr erhöht oder vermindert hat. Als
Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in
diesem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die An-
zahl der im Jahresmittel versicherten Risiken. Als Durchschnitt
der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der
Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechtsschutz-
fälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl dieser
Rechtsschutzfälle. Veränderungen der Schadenhäufigkeit und
des Durchschnitts der Schadenzahlungen, die aus Leistungsver-
besserungen herrühren, werden bei den Feststellungen des
Treuhänders nur bei denjenigen Verträgen berücksichtigt, in
denen sie in beiden Vergleichsjahren bereits enthalten sind.

(2)
Die Ermittlung des Treuhänders erfolgt für Versicherungsverträge

– gemäß den §§ 21 und 22 ARB,
– gemäß den §§ 23, 24, 25 und 29 ARB, 22 und 24 TRB,
– gemäß den §§ 26 und 27 ARB, 21 TRB, Basis-Rechtsschutz für

private Haushalte,
– gemäß §§ 28 ARB, 23 und 25 TRB, Basis-Rechtsschutz für

Unternehmen und freie Berufe

nebst den zusätzlich vereinbarten Klauseln gesondert, und
zwar jeweils unterschieden nach Verträgen mit und ohne
Selbstbeteiligung (TRB = Besondere Bedingungen für die Top-
Rechtsschutz-Versicherung).

(3)
Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen Vomhundertsatz
unter 5, unterbleibt eine Beitragsänderung. Der Vomhundertsatz
ist jedoch in den folgenden Jahren mit zu berücksichtigen.

Ergeben die Ermittlungen des Treuhänders einen höheren Vom-
hundertsatz, ist dieser, wenn er nicht durch 2,5 teilbar ist, auf
die nächstniedrige durch 2,5 teilbare Zahl abzurunden.

Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um
den abgerundeten Vomhundertsatz zu verändern. Der erhöhte
Beitrag darf den zum Zeitpunkt der Erhöhung geltenden Tarif-
beitrag nicht übersteigen.

(4) 
Hat sich der entsprechend Absatz 1 nach den unternehmensei-
genen Zahlen des Versicherers zu ermittelnde Vomhundertsatz

V
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in den letzten drei Jahren, in denen eine Beitragsanpassung
möglich war, geringer erhöht, als er vom Treuhänder für diese
Jahre festgestellt wurde, darf der Versicherer den Folgejahres-
beitrag in der jeweiligen Anpassungsgruppe gemäß Absatz 2
nur um den im letzten Kalenderjahr nach seinen Zahlen ermit-
telten Vomhundertsatz erhöhen. Diese Erhöhung darf diejenige
nicht übersteigen, die sich nach Absatz 3 ergibt.

(5)
Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab
1. Oktober des Jahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders
erfolgten, fällig werden. Sie unterbleibt, wenn seit dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Versicherungsbeginn für den
Gegenstand der Versicherung noch nicht ein Jahr abgelaufen ist.

(6) 
Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung in Schrift-
form kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versiche-
rungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

§ 11 Änderung der für die Beitragsbemessung
wesentlichen Umstände

A. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers

(1)
Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-
hebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in
Textform anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform
gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand,
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als
habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

(2)
Rücktritt des Versicherers

a) Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.

b) Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

c) Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrich-
tig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht argli-
stig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

(3)
Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kün-
digen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

(4)
Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

(5)
Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 2 bis 4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf
die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. Dem Versicherer stehen
die Rechte nach den Ziffern 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 2 bis 4 genann-
ten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6)

l
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Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung
steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

B. Gefahrerhöhung

(1)
Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif
des Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag
rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes
an für die hierdurch entstandene höhere Gefahr den höheren Bei-
trag verlangen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versi-
cherers auch gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen,
kann der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

(2)
Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem
Tarif des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten
Beitrag rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses
Umstandes an nur noch den geringeren Beitrag verlangen.
Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versiche-
rer später als zwei Monate nach dessen Eintritt an, wird der
Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3)
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines
Monats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberech-
nung erforderlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflicht, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Macht
der Versicherungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben vor-
sätzlich unrichtig oder unterlässt er die erforderlichen Angaben
vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall später als einen Monat
nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem Versicherer
hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer keinen
Versicherungsschutz, es sei denn, dem Versicherer war der Ein-
tritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das
Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige An-
gabe auf grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang
des Versicherungsschutzes in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kür-
zen. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. Der Versicherungsnehmer hat
gleichwohl Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für den
Eintritt des Versicherungsfalles noch für den Umfang der Leistung
des Versicherers ursächlich war.

(4)
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Um-
ständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung
mitversichert sein soll.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses
(1)

Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält,
dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weggefallen ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu,
den er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis
zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden wäre.

(2)
Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versi-
cherungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode
fort, soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus
sonstigen Gründen ein Wegfall des Gegenstandes der Versiche-
rung vorliegt. Wird der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag
bezahlt, bleibt der Versicherungsschutz in dem am Todestag
bestehenden Umfang aufrechterhalten. Derjenige, der den Bei-
trag gezahlt hat oder für den gezahlt wurde, tritt an die Stelle
des verstorbenen Versicherungsnehmers, soweit die persönli-
chen Voraussetzungen eine Versicherung der vorliegenden Art
zulassen. Innerhalb eines Jahres nach dem Todestag kann die
Aufhebung des Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todes-
tag verlangt werden.

(3)
Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein
bezeichnete, selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte
Einfamilienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue
Objekt über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusam-
menhang mit der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst
nach dem Auszug aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das
Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle, die sich auf das neue Objekt
beziehen und vor dessen geplantem oder tatsächlichem Bezug
eintreten.

(4)
Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-
keit selbst nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung,
wenn das neue Objekt nach dem Tarif des Versicherers weder
nach Größe noch nach Miet- oder Pachthöhe einen höheren
als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt.

§ 13 Kündigung nach Rechtsschutzfall
(1)

Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur
Leistung verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag vorzeitig kündigen. 

(2)
Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens
zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutz-
fälle, sind der Versicherungsnehmer und der Versicherer nach
Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden
weiteren Rechtsschutzfall berechtigt den Vertrag vorzeitig zu
kündigen.

(3)
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen
Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß
Absatz 1 oder Anerkennung der Leistungspflicht gemäß Absatz
2 in Schriftform zugegangen sein.

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des
laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Rechtsschutzfall
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Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4) 
Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruches
auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

§ 14 Gesetzliche Verjährung 
(1)

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2)
Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis
zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Ver-
sicherers dem Versicherten in Textform zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen/
Definition Lebenspartner

(1)
Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und
im jeweils bestimmten Umfang für die im Versicherungsschein
genannte sonstige Person. Außerdem besteht Versicherungs-
schutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verlet-
zung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder der mitversi-
cherten Person kraft Gesetz zustehen.

(2)
Für die mitversicherte Person gelten die den Versicherungs-
nehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mit-
versicherte Person als sein ehelicher oder im Versicherungsschein
genannter nichtehelicher Lebenspartner Rechtsschutz verlangt.

(3) 
Mitversichert werden kann

a) der Ehepartner oder

b) der eingetragene Lebenspartner oder

c) der im Versicherungsschein genannte sonstige Lebenspartner
oder

d) eine im Versicherungsschein genannte mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebende und unter der glei-
chen Anschrift gemeldete Person.

Die Mitversicherung eines Lebenspartners nach Absatz 3 c)
setzt voraus, dass weder der Versicherungsnehmer noch der
Lebenspartner anderweitig verheiratet sind oder eine andere
eingetragene Lebenspartnerschaft besteht.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschrif-
tenänderung

(1)
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-
klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage

nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

(3)
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2
entsprechende Anwendung.

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutz-
falles

(1)
Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versiche-
rungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich,
kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis
der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer
nach § 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den
Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt
und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechts-
anwaltes notwendig erscheint.

(2)
Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits
selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen
des Versicherungsnehmers beauftragt. 

(3)
Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch
geltend, hat er den Versicherer unverzüglich vollständig und
wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Rechtsschutz-
falles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unter-
lagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

(4) 
Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Ver-
sicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner
rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des
Rechtsschutzes bestätigt, und entstehen durch solche Maßnah-
men Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei
einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte.

(5) 
Der Versicherungsnehmer hat

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten
Rechtsanwalt unverzüglich vollständig und wahrheitsgemäß
über die Sachlage zu unterrichten, ihm die Beweismittel
anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die
notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der
Angelegenheit zu geben;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln
die Zustimmung des Versicherers einzuholen;

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtli-
chen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche
Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten
oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite
verursachen könnte.

Formen des Versicherungsschutzes
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(6)
Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenhei-
ten vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen
Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer
nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungsschutz
bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7)
Der Rechtsanwalt trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber
die Verantwortung für die Durchführung seines Auftrages. Der
Versicherer ist für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes nicht verant-
wortlich.

(8)
Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftli-
chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.

(9)
Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-
tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit
ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung
der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maß-
nahmen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer
bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen.

§ 18 Stichentscheid
(1)

Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in
einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht,

oder

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, 

ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe
der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2)
Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1
verneint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung
des Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder von
ihm noch zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des
Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine begründete
Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten
Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg verspricht.
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass
sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich
abweicht.

(3)
Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungs-
nehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß

über die Sachlage zu unterrichten und die Beweismittel anzu-
geben hat, damit dieser die Stellungnahme gemäß Absatz 2
abgeben kann. Kommt der Versicherungsnehmer dieser Ver-
pflichtung vorsätzlich nicht innerhalb der vom Versicherer ge-
setzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. 

Bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.

Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge
hinzuweisen.

§ 19 Vorläufige Deckung
(1)

Beginn
Der Vertrag über die vorläufige Deckung wird mit entsprechen-
der Erklärung des Versicherers (oder einer hierzu bevollmächtig-
ten Person) ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam.

(2)
Inhalt
Der Vertrag über die vorläufige Deckung richtet sich nach den Ver-
tragsgrundlagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag zu-
grunde liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die
vorläufige Deckung geltenden Versicherungsbedingungen und
die Information für Versicherungsnehmer zusammen mit dem
Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeit-
punkt.

(3)
Ende
Der Vertrag über die vorläufige Deckung endet mit dem Beginn
des endgültigen Versicherungsschutzes. Kommt der endgültige
Versicherungsvertrag nicht zustande, weil der Versicherungsneh-
mer seinen Antrag nach § 8 des Versicherungsvertragsgesetzes
widerruft oder einen Widerspruch nach § 5 Absätze 1 und 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes erklärt, endet die vorläufige
Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des Widerspruchs
beim Versicherer.

Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können den Ver-
trag über die vorläufige Deckung jederzeit kündigen. Kündigt
der Versicherer, wird die Kündigung erst nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4)
Wegfall des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt
rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer den Beitrag für die
vorläufige Deckung oder, falls ein gesonderter Beitrag für die vor-
läufige Deckung nicht erhoben wird, den Beitrag für den endgül-
tigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat und er
dies zu vertreten hat.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zu-
gang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt.

(5)
Beitrag
Sofern in diesem Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, steht
dem Versicherer als Beitrag für die vorläufige Deckung ein der
Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechender Teil des Beitra-
ges zu, der beim Zustandekommen des endgültigen Versiche-
rungsvertrages für diesen zu zahlen wäre.

I
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§ 20 Zuständiges Gericht
(1)

Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche
Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat.

(2)
Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

(3)
Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung.

(4)
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz
kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige
kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige,
Rechtsschutz für Firmen und Vereine

kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 25 GenerationAktiv
(ohne Verkehrs-Rechtsschutz) Privat-Rechtsschutz
(mit bedarfsgerechtem Arbeits-Rechtsschutz) für aktive
Menschen ab 60

(1)
Versicherungsschutz besteht für den privaten und eingeschränkt
für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers und der
mitversicherten Person gemäß § 15 Absatz 3, wenn beide keine
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätig-

keit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 € – bezo-
gen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungs-
schutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer
der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.

Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tätig-
keit, durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdau-
ernde Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben
wird, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens unter dem Ein-
satz von Fremdmitteln. Die rechtliche Interessenwahrnehmung
im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten ist vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn die
selbstständige Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung ohne
planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt.

(2)
Mitversichert ist der Ehe- bzw. eingetragene Lebenspartner des
Versicherungsnehmers oder eine im Versicherungsschein benann-
te mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft le-
bende und unter der gleichen Anschrift gemeldete sonstige Person.

(3)
Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)

Arbeits-Rechtsschutz für Senioren (§ 2 b)

Rechtsschutz im
Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb)

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k)

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 m)

JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten
Lebensbereich (§ 2 o)

(4)
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.

(5)
Haben der Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherte
Person eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 €
im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren
aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Ge-
samtumsatz den Betrag von 50.000 €, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen
nach § 23 zum ROLAND Standardtarif um.

l
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§ 26 GenerationAktiv 
Privat- (mit bedarfsgerechtem Arbeits-Rechtsschutz) und
Verkehrs-Rechtsschutz für aktive Menschen ab 60

(1)
Versicherungsschutz besteht für den privaten und einge-
schränkt für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers
und der mitversicherten Person gemäß § 15 Absatz 3, wenn
beide keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 €
– bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.

Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine Tätig-
keit, durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fortdau-
ernde Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben
wird, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens unter dem Ein-
satz von Fremdmitteln. Die rechtliche Interessenwahrnehmung
im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten ist vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn die
selbstständige Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung ohne
planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt.

(2)
Mitversichert sind

a) der Ehe- bzw. eingetragene Lebenspartner des Versicherungs-
nehmers oder eine im Versicherungsschein benannte mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebende und
unter der gleichen Anschrift gemeldete sonstige Person,

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer und die mit-
versicherte Person zugelassenen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesen
Personen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie Anhängers.

(3)
Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)

Arbeits-Rechtsschutz für Senioren (§ 2 b)

Rechtsschutz im
Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)

Verwaltungs-Rechtsschutz § 2 g)

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k)

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 m)

JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten
Lebensbereich (§ 2 o)

(4) 
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß
gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenhei-
ten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(5)
Haben der Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherte
Person eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 €
im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren
aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 50.000 €, wandelt sich der Ver-
sicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen
nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den Versiche-
rungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und § 23
nach ROLAND Standardtarif um. 

Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs
Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Versiche-
rungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er dies später als
zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung des Versi-
cherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der Versiche-
rungsschutz nach § 21 erst mit dem Eingang der entsprechen-
den Erklärung des Versicherungsnehmers.

(6)
Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug und
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer oder die
mitversicherte Person zugelassen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen, kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen
solchen nach § 25 umgewandelt wird. Eine solche Umwand-
lung tritt automatisch ein, wenn die gleichen Voraussetzungen
vorliegen und der Versicherungsnehmer und die mitversicherte
Person zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die
für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem
Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes erst ab Eingang der Anzeige.

I
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GenerationAktivPlus
Privat- (mit bedarfsgerechtem Arbeits-Rechtsschutz),
Verkehrs-Rechtsschutz sowie Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz für aktive Menschen ab 60
Klausel zu § 26 ARB

(1)
Versicherungsschutz besteht für den privaten und einge-
schränkt für den beruflichen Bereich des Versicherungsnehmers
und der mitversicherten Person gemäß § 15 Absatz 3, wenn
beide keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 €
– bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein Versiche-
rungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.

Als selbstständige Tätigkeit in diesem Sinne gilt auch eine
Tätigkeit, durch die eine einmalige Erwerbsmöglichkeit oder fort-
dauernde Erwerbsquelle geschaffen, genutzt oder aufgegeben
wird, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens unter dem Ein-
satz von Fremdmitteln. Die rechtliche Interessenwahrnehmung
im Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten ist vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn die
selbstständige Tätigkeit oder die Vermögensverwaltung ohne
planmäßigen Geschäftsbetrieb und nicht berufsmäßig erfolgt.

(2)
Mitversichert sind

a) der Ehe- bzw. eingetragene Lebenspartner des Versicherungs-
nehmers oder eine im Versicherungsschein benannte mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebende und
unter der gleichen Anschrift gemeldete sonstige Person,

b) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer und die mit-
versicherte Person zugelassenen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesen
Personen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie Anhängers.

(3)
Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz § 2 a)

Arbeits-Rechtsschutz für Senioren (§ 2 b)

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
für alle selbst genutzten Wohneinheiten
Versicherungsschutz besteht darüber hinaus für den Versiche-
rungsnehmer als Vermieter der im Versicherungsschein genann-
ten Einliegerwohnung;
Abweichend von § 3 Absatz 1 c) und 3 d) besteht auch Versi-
cherungsschutz in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurberei-
nigungs- sowie in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch
geregelt sind. Die Kostenübernahme ist insoweit auf 50.000 €
je Rechtsschutzfall begrenzt;

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
aa) Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträ-
gen im Zusammenhang mit dem Kauf und Einbau einer Küche
in eine neu errichtete oder umgebaute Wohneinheit,

bb) Abweichend von § 3 Absatz 2 f) bb) besteht auch für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus den dort aufgeführten
Kapitalanlagegeschäften, soweit der Anlagebetrag die Summe

von 50.000 € nicht übersteigt, Versicherungsschutz. Bei einem
höheren als dem bezeichneten Anlagebetrag besteht anteilig
Rechtsschutz;

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Abweichend von § 3 Absatz 2 i) besteht Versicherungsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen
Finanz- und Verwaltungsgerichten wegen der Heranziehung zu
Anlieger- und Erschließungsabgaben;

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
Versicherungsschutz besteht auch für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen in dem der Klage vorgeschalteten Wider-
spruchsverfahren;

Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g)
Abweichend von § 2 g) bb) besteht auch Versicherungsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Widerspruchs-
verfahren vor Verwaltungsbehörden;

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)

Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k)
Über die Beratung hinaus besteht auch Versicherungsschutz für
die außergerichtliche Interessenwahrnehmung (allerdings nicht
in Scheidungs- und Scheidungsfolgeangelegenheiten sowie in
Angelegenheiten wegen der Aufhebung einer Lebenspartner-
schaft). Die Kostenerstattung ist insoweit auf 2.500 € begrenzt;

Beratungs-Rechtsschutz für Betreuungsverfügung und
Vorsorgevollmacht
Der Beratungs-Rechtsschutz bezieht sich auch auf das erste Be-
ratungsgespräch sowie eine darüber hinausgehende Tätigkeit
des Rechtsanwaltes oder Notars zur Erstellung einer rechtswirk-
samen Betreuungsverfügung einschließlich Vorsorgevollmacht.
Eine Betreuungsverfügung ist eine Verfügung, mit der der Versi-
cherte Vorsorge für den Fall der Betreuungsanordnung nach
den §§ 1896 ff BGB trifft. Die Kosten werden hier bis zu 250 €
erstattet, sobald der Versicherungsnehmer eine Betreuungsver-
fügung bzw. Vorsorgeverfügung dem Versicherer vorlegt;

Opfer-Rechtsschutz (§ 2 m)

Rechtsschutz für Betreuungsverfahren (§ 2 n)

JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten
Lebensbereich (§ 2 o)

(4) 
Örtlicher Geltungsbereich

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen außerhalb des
Geltungsbereiches nach § 6 Absatz 1 trägt der Versicherer über
§ 6 Absatz 2 hinaus bei Rechtsschutzfällen, die dort während
eines längstens ein Jahr dauernden Aufenthaltes eintreten, die
Kosten nach § 5 Absatz 1 bis zu einem Höchstbetrag von
100.000 €.

(5)
Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis haben, zum Fahren des Fahrzeuges
berechtigt sein und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sein. Bei Verstoß
gegen diese Obliegenheiten besteht Rechtsschutz nur für dieje-
nigen versicherten Personen, die von diesem Verstoß ohne Ver-
schulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten. Bei grob
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenhei-
ten ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
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Schwere des Verschuldens der versicherten Person entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versi-
cherte Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war.

(6)
Haben der Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherte
Person eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 50.000 €
im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren
aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 50.000 €, wandelt sich der
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen Versi-
cherungsvertrag nach § 21 Abs. 1 und 4 bis 9 – für die auf den
Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenden Fahrzeuge – 
und § 23 nach ROLAND Standardtarif um. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach der
Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes ver-
langen. Verlangt er dies später als zwei Monate nach Eintritt der
für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen
Tatsachen, endet der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang
der entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers.

(7)
Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug und
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer und die
mitversicherte Person zugelassen oder auf deren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen und haben diese
Personen keine Fahrerlaubnis mehr, kann der Versicherungs-
nehmer verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen
solchen nach § 25 umgewandelt wird. Werden die für die
Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsa-
chen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Ein-
tritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes erst ab Eingang der Anzeige.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechts-
schutz

kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 28 ROLAND Kompakt-Rechtsschutz für
Unternehmen und freie Berufe
(Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz)

kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

KompaktPlus-Rechtsschutz für Unternehmen
und freie Berufe 

Klausel zu § 28 ARB

kein besonderes Angebot vorhanden (siehe allgemeine
ROLAND Bedingungen ARB 2007)

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter
von Wohnungen und Grundstücken

(1)
Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in
seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als

a) Eigentümer,

b) Vermieter,

c) Verpächter,

d) Mieter,

e) Pächter,

f) Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im 
Versicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zu-
zurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind
eingeschlossen.

(2)
Der Versicherungsschutz umfasst:

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
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Wem hilft der Schutzbrief?

Der Schutzbrief hilft
– Ihnen als unserem Versicherungsnehmer
– einer zweiten im Antrag namentlich genannten Person, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt, unter der gleichen 

Anschrift gemeldet ist und keiner selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr 
als 50.000 € – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – nachgeht.

Wie hilft das Produkt GenerationAktiv?

Das Produkt GenerationAktiv hilft

Seite

bei Verlust von Wertgegenständen durch

(1) Schlüsseldienst-Service § 1 24 

(2) Karten- und Dokumenten-Service § 1 24

mit folgenden 24-Stunden-Service-Leistungen

(1) Beratung zu Überwachungsanlagen § 2 24

(2) Handwerker-Service § 2 24

(3) Hilfe bei Unbenutzbarkeit der Wohnung § 2 24

(4) Vermittlung von Begleitpersonen § 2 24

(5) Informations-Service § 2 24

Wie hilft das Produkt GenerationAktivPlus?

Das Produkt GenerationAktivPlus hilft zusätzlich

bei Krankheit und Unfall durch 

(1) Verlegungstransport innerhalb Deutschlands § 3 24

(2) Krankentransport aus dem Ausland § 3 24

(3) Krankenbesuchs-Service § 3 25

(4) Kinderrückhol-Service § 3 25

(5) Hilfe im Todesfall § 3 25

(6) Rückholung von Haustieren § 3 25

(7) Haus- und Tierhüter-Service § 3 25

bei besonderen Notlagen auf Reisen durch

(1) Reiseabbruch-Service § 4 25

(2) Hilfe bei verspätetem Reiseantritt § 4 25

(3) Service bei Flugverspätung und Gepäckverlust §  4 25

(4) Hilfe bei Verlust von medizinischen Hilfsmitteln § 4 26

(5) Ersatz von Zahlungsmitteln § 4 26

(6) Hilfe in besonderen Notfällen § 4 26

mit folgenden zusätzlichen 24-Stunden-Service-Leistungen

(1) MediLine – medizinischer Beratungs-Service § 5 26

(2) Betreuungs-Service in Notfällen § 5 26

(3) Reiseinformationen § 5 26

(4) Benachrichtigungs-Service in Notfällen § 5 26

Wie sind die hier verwendeten Begriffe zu verstehen? § 6 26

Wann kann Ihnen der Schutzbrief nicht helfen? § 7 27

Welche Pflichten haben Sie nach Eintritt eines Schadens? § 8 27

In welchen Ländern können Sie die Hilfe des Schutzbriefes in Anspruch nehmen? § 9 27

Wer kann die Leistungen des Schutzbriefes in Anspruch nehmen? §10 27

Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen §§ 11– 21 28

Inhaltsübersicht Schutzbrief
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GenerationAktiv
Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringen wir die nach-
folgenden Leistungen als Service oder als Ersatz für von Ihnen
aufgewandte Kosten. Alle Leistungen stehen Ihnen und in
gleicher Weise der mitversicherten Person zu.

§ 1 Verlust von Wertgegenständen
(1) 

Schlüsseldienst-Service

a) Haben Sie die Schlüssel für Ihr selbst genutztes Haus/Ihre selbst
genutzte Wohnung an Ihrem ständigen Wohnsitz im Inland
verloren, helfen wir bei der Beschaffung von Ersatzschlüsseln.
Die Kosten für die Ersatzschlüssel werden nicht übernommen.

b) Ist eine Ersatzbeschaffung nicht möglich, organisieren wir einen
Schlüsselnotdienst und übernehmen die Kosten bis maximal
260 € im Jahr.

(2)
Karten- und Dokumenten-Service 

a) Haben Sie auf einer Reise im Ausland ein für die Reise benötigtes
Dokument verloren, helfen wir Ihnen bei der Ersatzbeschaffung
und übernehmen die hierbei anfallenden amtlichen Gebühren
der Ausstellungsbehörde im Ausland bis maximal 260 €.

b) Bei einem Verlust Ihrer Scheck- oder Kreditkarte sind wir
Ihnen auf Wunsch bei der Sperrung Ihres Kontos unverzüglich
behilflich.

c) Nur für Sie bzw. eine Vertrauensperson Ihrer Wahl abrufbar,
können Sie Ihre persönlichen Dokumente und Personal- bzw.
Karten-Daten völlig sicher in unserem Dokumenten Safe lagern.
Für den Fall, dass Sie hinterlegte Dokumente verlieren, können
Sie uns mit Ihrem persönlichen Code-Wort den Auftrag, Ihnen
alle oder nur bestimmte, gespeicherte Daten zu übermitteln,
geben. Die Daten Ihrer Ausweise bzw. des Führerscheines
erleichtern eine Wiederbeschaffung sehr.

§ 2 Service-Leistungen des 24-Stundendienstes
Die nachfolgenden Leistungen erbringen wir als reine Service-
Leistungen:

(1)
Beratung zu Überwachungsanlagen 

a) Benötigen Sie Informationen zu Einbruch-/Brandmeldeanlagen,
Videoüberwachungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
oder sonstigen technischen Störmeldern, beraten wir Sie gerne
bei Fragen rund um die Anschaffung und Installation.

b) Bei Kauf und Aufschaltung einer Notrufeinrichtung über unser
VdS-anerkanntes ROLAND Alarm Center gewähren wir Ihnen
einen Nachlass von 10 % auf den Kaufpreis.

(2)
Handwerker-Service

a) Wir vermitteln für die selbst genutzte Wohnung/das selbst
genutzte Haus Hilfe- und Dienstleistungen von folgenden
Handwerkern:

– Installateur bei Schäden oder Defekten an den Gas-, Wasser-
und Heizungsinstallationen,

– Elektriker bei Schäden oder Defekten an den Elektro- oder
Heizungsinstallationen,

– Glaser bei Bruch bzw. Sprung von Glasscheiben,
– Schlosser bei Schäden oder Defekten an Eingangstüren zu

den Wohnräumlichkeiten,

– Dachdecker und Zimmermann bei Dachreparaturen am
Eigenheim und an Nebengebäuden,

– Elektrotechniker bei Schäden, Defekten an oder bei Ausfall von
Kühl- bzw. Gefriergeräten, Elektroherden, Waschmaschinen.

b) Die Kosten für die Handwerkerhilfe werden nicht übernommen
und für die Leistungen keine Haftungen übernommen.

(3)
Hilfe bei Unbenutzbarkeit der Wohnung

a) Wird durch Feuer-, Elementar- oder Wasser- bzw. Einbruchdieb-
stahlschaden die selbst genutzte Wohnung/das selbst genutzte
Haus unbenutzbar, organisieren wir eine angemessene Ersatz-
wohnung (z. B. Hotel, Pension oder Mietwohnung).

b) Die Kosten für die Ersatzwohnung werden nicht übernommen.

(4)
Vermittlung von Begleitpersonen

a) Benötigen Sie zur Erledigung von Arzt- oder Behördengängen
eine Begleitperson, sind wir Ihnen auf Anfrage bei der Vermitt-
lung behilflich. 

b) Die Kosten der Begleitperson werden nicht übernommen. 

(5)
Informations-Service

Auf Anfrage benennen wir Ihnen Anschriften für:

– Notare
– Rentenberater
– Anlaufstellen für altersgerechtes Wohnen
– Schlüsselnachsendedienste bzw. Zweitschlüsseldepotanbieter.

GenerationAktivPlus
Haben Sie das Komfortpaket „GenerationAktivPlus“ gewählt,
erhalten Sie zusätzlich zu §§ 1 und 2 folgende Leistungen als
Service oder als Ersatz für von Ihnen aufgewandte Kosten. 

Für eine Erstattung der Leistungen nach §§ 3 und 4 sind Sie
verpflichtet, vor Inanspruchnahme der Leistungen unsere
Weisungen beim 24-Stundendienst unter der Telefonnummer
0221 8277-500 einzuholen. Aus dem Ausland wählen Sie bitte
die jeweilige Ländervorwahl von Deutschland und dann 221
8277-500. Im Falle einer Schadenmeldung nach von Ihnen
selbst organisierter Hilfe ohne unsere Einschaltung ist eine
nachträgliche Kostenerstattung nicht möglich.

§ 3 Krankheit und Unfall
Erkranken Sie auf einer Reise oder erleiden Sie auf einer Reise
einen Unfall, erbringen wir folgende Leistungen:

(1)
Verlegungstransport innerhalb Deutschlands

Müssen Sie länger als 10 Tage stationär in ein Krankenhaus
aufgenommen werden, das mindestens 50 km von Ihrem
Wohnort entfernt liegt, organisieren wir auf Wunsch und nach
Rücksprache mit den behandelnden Ärzten im Hinblick auf Ihre
Transportfähigkeit, Ihre Verlegung in ein wohnortnahes Kran-
kenhaus und übernehmen die Transportkosten bis maximal
1.100 € je Leistungsfall.

(2)
Krankentransport aus dem Ausland

a) Müssen Sie aufgrund einer Erkrankung im Ausland an Ihren
ständigen Wohnsitz zurücktransportiert werden, sorgen wir für
die Durchführung des Rücktransportes und tragen die hierdurch

Inhalt des SchutzbriefesIINI
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entstehenden Mehrkosten zur ursprünglich geplanten Rückreise
bis maximal 1.100 € je Leistungsfall.

b) Art und Zeitpunkt des Rücktransportes müssen medizinisch
notwendig sein. Bei einem voraussichtlich mehr als 14-tägigen
Krankenhausaufenthalt können Sie den Krankenrücktransport
auch ohne medizinische Notwendigkeit beanspruchen. 

c) Werden Sie nach einem mindestens 5-tägigen Krankenhaus-
aufenthalt im Ausland durch Angehörige abgeholt, weil Sie
selbst nicht fahrfähig sind bzw. Ihnen die Rückreise mit dem
ursprünglichen Reisemittel aus ärztlicher Sicht nicht zugemutet
werden kann, erhalten Sie von uns als Kostenersatz 0,50 € je
Kilometer einfacher Entfernung zwischen Ihrem Wohnsitz und
dem Krankenhaus, jedoch bis maximal 1.100 € je Leistungsfall.

(3) 
Krankenbesuchs-Service 

a) Müssen Sie auf einer Auslandsreise ungeplant länger als 14 Tage
in einem Krankenhaus stationär behandelt werden, organisieren
wir den Besuch einer Ihnen nahestehenden Person. 

b) Zusätzlich tragen wir die Fahrt- und Übernachtungskosten für
den Besucher bis maximal 1.100 € je Leistungsfall. 

(4)
Kinderrückhol-Service

a) Können mitreisende, minderjährige Kinder infolge Erkrankung
der versicherten Personen auf einer Reise – auch im Todesfall –
nicht mehr betreut werden, sorgen wir für die Abholung der
Kinder zu ihrem Wohnsitz durch eine von Ihnen oder uns aus-
gewählte Begleitperson. 

b) Dies gilt auch, wenn die Kinder selbst erkranken und infolge
Ihrer Weiterreise nicht mehr betreut werden können.

c) Wir übernehmen die hierdurch entstehenden Fahrtkosten bei
einer einfachen Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis
zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse, bei größerer Entfernung bis
zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten,
jeweils einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiesene
Taxifahrten bis zu 52 €. 

(5)
Hilfe im Todesfall

a) Im Todesfall im Ausland sorgen wir – nach Abstimmung mit
den Angehörigen – für die Bestattung im Ausland oder die
Überführung an den letzten ständigen Wohnsitz des Verstor-
benen in Deutschland. 

b) Wir übernehmen die hierdurch jeweils entstehenden Kosten. 

(6)
Rückholung von Haustieren

Können Sie wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod für Ihren
von zu Hause mitgenommenen Hund oder Ihre Katze nicht
sorgen und steht für die Betreuung des Haustieres auch keine
andere Person oder ein weiterer Mitreisender zur Verfügung,
sorgen wir für den Rücktransport des Haustieres zu Ihrem
Wohnsitz, zu einer von Ihnen genannten Person oder zu einem
Tierheim in der Nähe Ihres Wohnsitzes und übernehmen die
Kosten der Rückholung.

Die Rückholung erfolgt, wenn das Haustier gesund ist, keine
behördlichen oder tierärztlichen Bestimmungen entgegen-
stehen, das Haustier transportbereit ist und von diesem keine
Gefahr ausgeht. Auf Anforderung von uns ist vor der Rück-
holung ein amtstierärztliches Attest einzuholen. 

(7)
Haus- und Tierhüter-Service

a) Steht Ihnen unerwartet ein Krankenhausaufenthalt bevor, ver-
mitteln wir Ihnen auf Anfrage einen Haus- und gegebenenfalls
auch Tierhüter. 

b) Die Kosten des Haus-/Tierhüter übernehmen wir für die Dauer
von maximal 7 Tagen.

c) Für die Leistungen übernehmen wir keine Haftung. 

§ 4 Besondere Notlagen auf Reisen
(1)

Reiseabbruch-Service

a) Ist Ihnen die planmäßige Beendigung Ihrer Auslandsreise nicht
oder nur zu einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen
Zeitpunkt zuzumuten, weil 

– ein Mitreisender oder ein naher Verwandter schwer erkrankt
oder verstorben ist, 

– eine erhebliche Schädigung Ihres Vermögens eingetreten ist, 
– am Zielort Krieg oder innere Unruhen ausgebrochen sind, 

oder verläuft Ihre Reise nicht planmäßig, weil 

– am jeweiligen Aufenthaltsort unvorhergesehene Naturkata-
strophen (z. B. Lawinen oder Erdbeben) eingetreten sind und
daher die Weiterreise nicht möglich oder infolge behördlicher
Anordnung nicht erlaubt ist,

sorgen wir für Ihre Rückreise, sofern Sie von diesen Ereignissen
überrascht worden sind.

b) Wir erstatten die gegenüber der ursprünglich vorgesehenen
Rückreise entstehenden höheren Fahrtkosten bzw. für nachge-
wiesene außerplanmäßige Verpflegungs- und Übernachtungs-
kosten bis maximal 2.600 € je Leistungsfall und Person. 

c) § 7 Absatz 1 wenden wir insoweit nicht an. 

(2)
Hilfe bei verspätetem Reiseantritt

a) Ist Ihnen der planmäßige Antritt Ihrer Auslandsreise nicht
möglich, weil innerhalb von 48 Stunden vor der Abreise

– ein Familienangehöriger schwer erkrankt ist (ein mehr als
14-tägiger Krankenhausaufenthalt ist notwendig) oder

– ein Familienangehöriger verstorben ist oder
– eine erhebliche Schädigung Ihres Vermögens eingetreten ist,

sorgen wir für die spätere Abreise.

b) Wir übernehmen die gegenüber der ursprünglich vorge-
sehenen Abreise entstehenden höheren Fahrtkosten bis
maximal 1.100 € für eine versicherte Person.

(3)
Service bei Flugverspätung und Gepäckverlust

a) Flugverspätung
Wir ersetzen die nachgewiesenen Aufwendungen für Verpfle-
gung und Unterkunft bis zu 210 € je Leistungsfall, wenn

– sich der Abflug des gebuchten Fluges um mehr als 4 Stunden
verzögert oder

– der gebuchte Flug annulliert wird oder
– Ihre Beförderung wegen Überbuchung des Fluges verweigert

wird oder
– der gebuchte Flug auf einen anderen Flughafen als den

gebuchten Zielflughafen umgeleitet wird oder

Inhalt des Schutzbriefesss
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– der gebuchte Anschlussflug wegen verspäteter Ankunft des
vorausgehenden Fluges versäumt wird und Ihnen innerhalb
von vier Stunden nach Ankunft keine andere zumutbare
Beförderung angeboten wird.

Alternativ übernehmen wir die Kosten für die Ersatzbeförde-
rung bis zu 210 € je Leistungsfall.

b) Gepäckverlust
Wir ersetzen die nachgewiesenen Aufwendungen für notwen-
dige Ersatzkäufe von persönlichem Reisebedarf, wenn aufge-
gebenes Gepäck nach tatsächlicher Ankunft des Fluges am
planmäßigen Bestimmungsort (nicht auf Heimflügen) verspä-
tet oder nicht ankommt (durch Gepäckermittlungsbogen
nachgewiesen),

– ab 4 Stunden bis zu 160 € je Leistungsfall,
– ab 6 Stunden bis zu 310 € je Leistungsfall,
– ab 48 Stunden bis zu 520 € je Leistungsfall.

Versichert sind in beiden Fällen Flüge, die mit einer staatlich
zugelassenen und registrierten Fluggesellschaft nach einem
allgemein zugänglichen, zeitlich festgelegten und an  Anzeige-
tafeln im Flughafen veröffentlichten Plan durchgeführt werden.

(4) 
Hilfe bei Verlust von medizinischen Hilfsmitteln

Haben Sie auf einer Reise im Ausland Ihre Kontaktlinsen, Brille,
Prothese verloren oder wurde Ihr Rollstuhl beschädigt, helfen
wir Ihnen – in Abstimmung mit Ihnen nahestehenden Personen
– bei der Beschaffung und Zusendung von Ersatzkontaktlinsen,
einer Ersatzbrille, einer Ersatzprothese oder eines Ersatzroll-
stuhls und übernehmen die hierbei entstehenden Versand-
kosten, nicht aber die Kosten des Hilfsmittels selbst.

(5)
Ersatz von Zahlungsmitteln

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von
Zahlungsmitteln in eine finanzielle Notlage, stellen wir den
Kontakt zu Ihrer Hausbank her und vermitteln schnelle Aus-
zahlung von Bargeld. Ist dies nicht binnen 24 Stunden nach
dem auf die Schadenmeldung folgenden Werktag möglich,
stellen wir Ihnen ein zinsloses Darlehen bis maximal 1.600 €
je Leistungsfall zur Verfügung. 

(6)
Hilfe in besonderen Notfällen

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland in eine Notlage, die
in den anderen Bestimmungen nicht geregelt ist, zu deren
Beseitigung jedoch Hilfe notwendig wird, um erheblichen
Nachteil für Ihre Gesundheit oder Ihr Vermögen zu vermeiden,
veranlassen wir die erforderlichen Maßnahmen und überneh-
men die hierdurch entstehenden Kosten bis maximal 500 € je
Leistungsfall. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- oder
Schlechterfüllung von Verträgen, die von Ihnen abgeschlossen
wurden sowie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten er-
statten wir nicht.

§ 5 Service-Leistungen des 24-Stundendienstes

Die nachfolgenden Leistungen erbringen wir als reine Service-
Leistungen:

(1)
MediLine – medizinischer Beratungs-Service

a) Wir nennen Ihnen Adressen von medizinischen Dienstleistern in
Ihrer Nähe und beraten Sie auf Wunsch bei der Auswahl von

– Ärzten, Fachärzten und Spezialisten,
– Krankenhäusern, Fach-, Spezial- und Reha-Kliniken,
– Notapotheken und –diensten,
– Anbietern von Hausnotrufeinrichtungen.

b) Unsere medizinisch ausgebildeten Mitarbeiter, unsere Ärzte
und Fachärzte beantworten allgemeine, medizinische Fragen
und beraten hinsichtlich

– Arzneimitteln,
– Impfungen,
– Vorsorge und Gesundheitsförderung,
– sonstigen Gesundheitsthemen wie z. B. Ernährung.

c) Unsere Beratungen ersetzen nicht die notwendige ärztliche
Konsultation.

(2)
Betreuungs-Service in Notfällen

a) Hat einer Ihrer Familienangehörigen Ihre Betreuung bei nach-
gewiesener Pflegebedürftigkeit übernommen, organisieren wir
bei unvorhergesehener Abwesenheit des Familienangehörigen
für diese Zeit einen Pflegedienst.

b) Die Kosten für den Pflegedienst werden nicht übernommen.

(3)
Reiseinformationen

a) Auf Wunsch informieren wir Sie vor oder während einer Reise
über die medizinische Versorgung vor Ort bzw. darüber, welche
Impfungen für Ihr Reiseziel vorgeschrieben sind. 

b) Wir benennen Ihnen, soweit möglich, einen Deutsch oder
Englisch sprechenden Arzt an Ihrem Urlaubsort.

c) Auf Wunsch informieren wir Sie über Einreise-, Zoll- und
Devisenbestimmungen, geben Ihnen allgemeine Länder-
informationen oder Klimaauskünfte zu Ihrem Reiseziel und
beraten Sie über vorgeschriebene und empfohlene Impfungen
vor, während und nach einem Auslandsaufenthalt.

d) Auf Anfrage informieren wir Sie über spezielle Reiseangebote für
Senioren.

(4)
Benachrichtigungs-Service in Notfällen

Geraten Sie auf einer Reise in eine akute, schwerwiegende
Notlage (z. B. Erkrankung, Verhaftung, Diebstahl), benachrichti-
gen wir auf Wunsch Ihre Angehörigen oder eine Ihnen nahe-
stehende Person. 

§ 6 Begriffe

Wie sind die hier verwendeten Begriffe zu verstehen?

Ausland sind alle Länder dieser Welt außer Deutschland. Als
Ausland gilt nicht das Staatsgebiet, in dem Sie oder die mit-
versicherte Person einen Wohnsitz hat. 

Familienangehörige sind Ehepartner, eingetragene Lebens-
partner oder nichteheliche Lebenspartner und minderjährige
Kinder. 

Angehörige sind Eltern, Kinder, Enkel, Geschwister, Großeltern,
Schwiegereltern und Schwiegerkinder.

Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu einer
Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen.

Sie sind unser Versicherungsnehmer.

Ständiger Wohnsitz ist der Ort in Deutschland, an dem Sie
polizeilich gemeldet sind und sich überwiegend aufhalten. 
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Unfall ist ein plötzlich von außen auf Ihren Körper wirkendes
Ereignis, durch das Sie unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung
erleiden.

Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung
an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
werden.

Wir sind Ihre ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG,
Deutz-Kalker Str. 46, 50679 Köln.

§ 7 Ausschlüsse
Wann kann Ihnen der Schutzbrief nicht helfen?

Soweit nichts anderes vereinbart ist, können Sie von uns keine
Leistungen erwarten, wenn das Ereignis:

(1)
durch Krieg, innere Unruhen, terroristische Handlungen,
Anordnungen staatlicher Stellen, Erdbeben oder Kernenergie
verursacht wurde. Wir helfen jedoch, soweit möglich, wenn Sie
von einem dieser Ereignisse überrascht worden sind, innerhalb
der ersten 14 Tage seit erstmaligem Auftreten; 

(2)
von Ihnen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde; 

(3)
durch eine Erkrankung oder Verletzung, die innerhalb sechs
Wochen vor Reisebeginn erstmalig oder zum wiederholten
Male aufgetreten ist oder noch vorhanden war, verursacht
wurde.

(4)
Bei vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit gemäß Absatz 2
besteht kein Versicherungsschutz. Wird eine dieser Obliegenhei-
ten grob fahrlässig verletzt, sind wir berechtigt, unsere Leistung
in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt haben, erbringen wir unsere Lei-
stung.

Wir erbringen unsere Leistung auch, wenn Sie nachweisen, dass
die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Schadenfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das
gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

(5)
Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten gespart, die Sie
ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, können
wir unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kür-
zen.

§ 8 Pflichten nach Schadeneintritt
Welche Pflichten haben Sie nach Eintritt eines Schadens?

(1)
Nach dem Eintritt eines Leistungsfalles müssen Sie

a) uns den Schaden unverzüglich telefonisch anzeigen,

b) sich mit uns darüber abstimmen, ob und welche Leistungen wir
erbringen. Wir unterhalten einen 24-Stundendienst, der „rund
um die Uhr“ für Sie erreichbar ist,

c) den Schaden so gering wie möglich halten und unsere
Weisungen beachten,

d) uns jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungspflicht

gestatten, sowie Originalbelege zum Nachweis der Schaden-
höhe vorlegen und gegebenenfalls die behandelnden Ärzte von
ihrer Schweigepflicht entbinden und

e) uns bei der Geltendmachung der aufgrund unserer Leistungen
auf uns übergegangenen Ansprüche gegenüber Dritten unter-
stützen und uns die hierfür benötigten Unterlagen aushändigen.

(2)
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt:

a) Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verlieren
Sie den Versicherungsschutz. 

b) Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weisen Sie nach,
dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

c) Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nach-
weisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der uns obliegenden Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig
verletzt haben.

d) Bei vorsätzlicher Verletzung behalten Sie in diesen Fällen den
Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht
geeignet war, unsere Interessen ernsthaft zu beeinträchtigen,
oder wenn Sie kein erhebliches Verschulden trifft. 

(3)
Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die Sie
ohne den Schadeneintritt hätten aufwenden müssen, können wir
unsere Leistung um einen Betrag in Höhe dieser Kosten kürzen.

(4)
Haben Sie aufgrund desselben Leistungsfalles auch Erstattungs-
ansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, können Sie insge-
samt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden
übersteigt.

(5)
Geldbeträge, die wir für Sie verauslagt oder Ihnen nur als
Darlehen gegeben haben, müssen Sie unverzüglich nach deren
Erstattung durch Dritte, spätestens jedoch innerhalb eines
Monats nach Auszahlung an uns zurückzahlen. 

§ 9 Geltungsbereich
In welchen Ländern können Sie die Hilfe des Schutzbriefes
in Anspruch nehmen?

Versicherungsschutz besteht für Leistungsfälle weltweit.

§ 10 Versicherter Personenkreis
Wer kann die Leistungen des Schutzbriefes in Anspruch
nehmen?

Versichert sind Sie, wenn Sie das 60. Lebensjahr vollendet haben
und nicht mehr berufstätig sind (ausgenommen geringfügig
entlohnte Beschäftigung) sowie Ihr Ehe- bzw. eingetragener Le-
benspartner oder eine im Antrag namentlich benannte Person,
die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebt, unter der gleichen
Anschrift gemeldet ist und keiner selbstständigen oder freibe-
ruflichen Tätigkeit mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr als
50.000 € – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – nachgeht. Alle
für Sie getroffenen Bestimmungen gelten sinngemäß für die
mitversicherte Person, soweit nichts anderes vereinbart ist.

f
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§ 11 Dauer und Ende des Vertrages
(1)

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

(2)
Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

(3)
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt.

(4)
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf fol-
genden Jahres in Schriftform gekündigt werden; die Kündigung
muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

§ 12 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 13 B Absatz 1 Satz 2
zahlen.

§ 13 Beiträge, Fälligkeit, Verzug
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt:

A. Beitrag und Versicherungssteuer

Der in Rechnung gestellte Betrag enthält die Versicherungsteuer,
die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrich-
ten haben.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder
einmaliger Beitrag

(1) 
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines fäl-
lig. Ist eine Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

(2) 
Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Der
Versicherungsschutz beginnt aber zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

(3) 
Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer
kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

(1) 
Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

(2) 
Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete
Zahlung nicht zu vertreten haben. Wir sind berechtigt, Ersatz
des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) 
Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen be-
tragen muss. Diese Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ab-
sätzen 4 und 5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

(4) 
Kein Versicherungsschutz

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung
in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein
Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung
nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen wurden.

(5)
Kündigung

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung
in Verzug, können wir den Vertrag kündigen, wenn wir Sie mit
der Zahlungsaufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hinge-
wiesen haben. 

Haben wir gekündigt, und zahlen sie danach innerhalb eines
Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. 

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

(1) 
Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen
werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht
widersprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden
von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Text-
form abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 

(2) 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver-
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat,
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
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Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahrsbeitrages in Raten vereinbart, sind
die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der
Zahlung einer Rate in Verzug sind. Ferner können wir für die
Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat.

§ 14  Bedingungs- und Beitragsanpassung
A. Bedingungsanpassung

(1) 
Der Versicherer ist berechtigt, bei 
– Änderung bestehender oder Inkrafttreten neuer Rechtsvor-

schriften, die sich unmittelbar auf einzelne Bestimmungen des
Versicherungsvertrages auswirken;

– den Versicherungsvertrag betreffender Änderung der höchst-
richterlichen Rechtsprechung;

– rechtskräftiger Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bedin-
gungen durch ein Gericht
oder

– Beanstandung einzelner Bedingungen als mit geltendem Recht
nicht vereinbar durch die Versicherungsaufsichtsbehörde oder
Kartellbehörde im Wege eines bestandskräftigen Verwaltungsakts 

die betroffenen Bedingungen zu ändern, ergänzen oder zu erset-
zen (Anpassung).

(2)
Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen über
Gegenstand und Umfang der Versicherung, Ausschlüsse, Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nach Vertragsschluss, Bei-
tragsanpassung, Vertragsdauer und Kündigung.

(3)
Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genannten Ände-
rungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde gelegte Verhältnis
in nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der Un-
wirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingungen ist die
Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, wenn die gesetzli-
chen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an die Stelle
der unwirksamen oder beanstandeten Bedingungen treten.

(4)
Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zugrunde ge-
legte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei Ge-
samtbetrachtung der Anpassung nicht zum Nachteil des Versi-
cherungsnehmers geändert werden (Verschlechterungsverbot).
Die Anpassung muss nach den Grundsätzen einer ergänzenden
Vertragsauslegung unter Wahrung der beiderseitigen Interessen
erfolgen.

(5)
Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genannten Vor-
aussetzungen für im wesentlichen inhaltsgleiche Bedingungen
des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und behördlichen
Entscheidungen gegen Bedingungen anderer Versicherer rich-
ten.

(6)
Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung muss von
einem unabhängigen Treuhänder überprüft und bestätigt wer-
den. Die Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes für
die Bestellung eines Treuhänders gelten entsprechend.

(7)
Die angepassten Bedingungen werden dem Versicherungsneh-
mer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. Hierauf
wird er bei der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wah-
rung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
spruchs.

(8)
Bei fristgemäßem Widerspruch tritt die Anpassung nicht in Kraft.
Der Versicherer kann innerhalb von vier Wochen nach Zugang
des Widerspruchs den Versicherungsvertrag mit einer Frist von
acht Wochen zum Ende eines jeden Monats kündigen, wenn für
ihn das Festhalten an dem Vertrag ohne die Anpassung unzu-
mutbar ist.

B. Beitragsanpassung

(1) 
Erhöhen wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, können wir
den Beitrag für diesen Vertrag mit Wirkung vom Beginn der
nächsten Versicherungsperiode an bis zur Höhe des neuen Tarif-
beitrages anheben.

Vermindern wir für neue Verträge unsere Tarifbeiträge, brau-
chen Sie auch für diesen Vertrag von Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode an nur noch den neuen Tarifbeitrag zu zahlen.

(2)
Erhöht sich der Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung in Schrift-
form kündigen, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt, in dem
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer
hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versiche-
rungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

(3)
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

f
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§ 15 Kündigung nach Leistungsfall
(1) 

Nach Eintritt eines Leistungsfalles können sowohl Sie als auch
wir den Vertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung muss uns
bzw. Ihnen spätestens einen Monat nach Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zugehen.

(2)
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang
bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündi-
gung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum
Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

(3)
a) Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zu-

gang bei Ihnen wirksam.

b) Wird der Vertrag gekündigt, haben wir nur Anspruch auf den
Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärung, Anschriften-
änderung

(1)
Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an
unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete
Geschäftsstelle gerichtet werden. 

(2)
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzu-
geben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die
letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-
nehmers.

§ 17 Verjährung
(1)

Die Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren in zwei Jahren.
Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die Leis-
tung verlangt werden kann.

(2)
Haben Sie einen Anspruch bei uns angemeldet, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt,
zu dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

§ 18 Klagefrist
(1)

Sie haben keinen Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn Sie
den Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb von sechs Mona-
ten gerichtlich geltend gemacht haben. 

(2)
Die Frist beginnt mit dem Zugang unserer schriftlichen Ableh-
nung. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis treten nur ein,
wenn wir dabei auf die Notwendigkeit der fristgerechten ge-
richtlichen Geltendmachung hingewiesen haben. 

§ 19 Zuständiges Gericht
(1) 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem
Ort unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Ver-
trages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an
dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen
einer gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte.

(2)
Wir können Klagen gegen Sie bei dem für Ihren Wohnsitz
zuständigen Gericht erheben. 

§ 20 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 21 Verpflichtungen Dritter 
(1)

Soweit im Leistungsfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine
Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht
werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. 

(2)
Haben Sie aufgrund desselben Schadenfalles auch Erstattungs-
ansprüche gleichen Inhaltes gegen Dritte, können Sie insge-
samt keine Entschädigung verlangen, die Ihren Gesamtschaden
übersteigt.

(3)
Soweit Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung
beanspruchen können, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer
Sie den Leistungsfall melden. Melden Sie uns den Schaden,
werden wir im Rahmen dieses Schutzbriefes in Vorleistung tre-
ten. 



Rechtsschutz
Versicherungssumme und Strafkaution

● Die Versicherungssumme für GenerationAktiv beträgt
500.000 € je Rechtsschutzfall. Für Strafkautionen werden zu-
sätzlich darlehensweise bis zu 200.000 € gezahlt, wobei für
Strafkautionen außerhalb des Geltungsbereiches gemäß § 6
Absatz 1 ARB bis zu 100.000 € darlehensweise gezahlt werden.

● Im GenerationAktivPlus ist die Versicherungssumme nicht
begrenzt, wobei für bestimmte Leistungen eine unterhalb 
der Versicherungssumme liegende Höchstentschädigungs-
summe (Sublimit, z. B. erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im
Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht bis zu 2.500 €)
besteht. Für Strafkautionen werden darlehensweise bis zu
200.000 € gezahlt, wobei für Strafkautionen außerhalb des
Geltungsbereiches gemäß § 6 Absatz 1 ARB bis zu 150.000 €
darlehensweise gezahlt werden.

Beitrag

Es handelt sich um Jahresbeiträge, die im Voraus zu entrichten
sind. Die zurzeit gültige Versicherungsteuer in Höhe von 19 %
ist eingeschlossen. Nebengebühren werden nicht erhoben.
Alle Beiträge mit Zuschlägen, Nachlässen und unterjährigen
Zahlungen werden auf zwei Nachkommastellen berechnet.
Bei der Berechnung von Nachlässen, Zuschlägen und unter-
jährigen Zahlungen kann es durch Rundungsdifferenzen
systembedingt zu geringfügigen Abweichungen gegenüber
dem im Antrag genannten Beitrag kommen.

Zahlungsweise

Zuschlag für 1/2-jährliche Zahlung = 3 %
Zuschlag für 1/4-jährliche Zahlung = 5 %,
Zuschlag für monatliche Zahlung  = 5 %.
Bitte vereinbaren Sie Abbuchung im Lastschrifteinzugsverfahren
(LEV). Eine monatliche Zahlung ist grundsätzlich nur mit LEV
möglich. Bei monatlicher Zahlungsweise sollte eine Mindestrate
von 5 € vorliegen.

Vertragsdauer

Verträge können für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren
abgeschlossen werden. Die Beiträge beziehen sich auf eine
Laufzeit von fünf Jahren. Bei Ein- bis Vier-Jahresverträgen ist ein
Beitragszuschlag von 5 % zu berechnen

Selbstbeteiligung

Wenn GenerationAktiv bzw. GenerationAktivPlus mit Selbstbe-
teiligung abgeschlossen wird, gilt diese nur für die Rechtsschutz-
Leistungen.

Wartezeit

3 Monate Wartezeit:

● Arbeits-Rechtsschutz

● Verwaltungs-Rechtsschutz
(Ausnahme: in Verkehrssachen)

● Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

● Rechtsschutz in Betreuungsverfahren

Wenn während der Laufzeit des Vertrages ein neues Risiko, z. B.
eine vermietete Wohnung, hinzukommt, gilt für das neue Risiko
die dreimonatige Wartzeit.

Keine Wartezeit besteht im Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz für die Geltendmachung gesetzlicher Schadener-
satzansprüche aus der Verletzung dinglicher Rechte.

Auf die Wartezeit kann verzichtet werden, wenn das Risiko ander-
weitig versichert war und im unmittelbaren Anschluss an die
Vorversicherung übernommen wird (Nachweis ist erforderlich).

Keine Wartezeit:
● Schadenersatz-Rechtsschutz

● Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht

● Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

● Sozial- und Sozialgerichts-Rechtsschutz

● Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

● Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

● Straf-Rechtsschutz

● Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

● Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht

● Beratungs-Rechtsschutz für Betreuungsverfügung und
Vorsorgevollmacht

● Daten-Rechtsschutz

● Opfer-Rechtsschutz

● JurLine – telefonische Rechtsberatung im privaten
Lebensbereich

Bonus-Rechtsberatung als Service-Leistung (für Verträge ab
ARB 2000)

Versicherungsnehmern, deren ROLAND Rechtsschutz-Vertrag
seit mindestens fünf Jahren schadenfrei verläuft, vermitteln wir
auf Wunsch einmal im Jahr ein kostenfreies erstes Rechtsbera-
tungsgespräch mit einem ROLAND-Partner-Rechtsanwalt.

Der Vertrag gilt so lange als schadenfrei, bis ein Rechtsschutzfall
gemeldet wird. Danach beginnt die Frist gemäß Absatz 1 neu
zu laufen. 

Schutzbrief
Beitrag

Es handelt sich um Jahresbeiträge, die im Voraus zu entrichten
sind. Die zurzeit gültige Versicherungsteuer in Höhe von 19 %
ist eingeschlossen. Nebengebühren werden nicht erhoben. Alle
Beiträge mit Zuschlägen, Nachlässen und unterjährigen Zahlun-
gen werden auf zwei Nachkommastellen berechnet. Bei der
Berechnung von Nachlässen, Zuschlägen und unterjährigen
Zahlungen kann es durch Rundungsdifferenzen systembedingt
zu geringfügigen Abweichungen gegenüber dem im Antrag ge-
nannten Beitrag kommen.

Zahlungsweise

Zuschlag für 1/2-jährliche Zahlung = 3 %
Zuschlag für 1/4-jährliche Zahlung = 5 %,
Zuschlag für monatliche Zahlung  = 5 %.
Bitte vereinbaren Sie Abbuchung im Lastschrifteinzugsverfahren
(LEV). Eine monatliche Zahlung ist grundsätzlich nur mit LEV
möglich. Bei monatlicher Zahlweise sollte eine Mindestrate von
5 € vorliegen.

Vertragsdauer

Verträge können für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren
abgeschlossen werden. Die Beiträge beziehen sich auf eine
Laufzeit von fünf Jahren. Bei Ein- bis Vier-Jahresverträgen ist ein
Beitragszuschlag von 5 % zu berechnen.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wider-
rufen. Die Frist beginnt am Tag, nach dem Sie den Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Vertrags-
informationen gemäß § 7 Absätze 1 und 2 des Versicherungsver-
tragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informa-
tionspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Text-
form erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln
Telefax: 0221 8277-460
E-Mail: service@roland-rechtsschutz.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungs-
schutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf
die Zeit nach Zugang des Widerrufes entfällt, wenn Sie zuge-
stimmt haben (auch konkludent durch Zahlung des Beitrags),
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil Ihres Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zu-
gang des Widerrufes entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten. Dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt
berechnet: Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz be-
standen hat, x 1/360 des Jahresbeitrages bzw. 1/90 des Viertel-
jahresbeitrages oder 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung
zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30
Tage nach Zugang des Widerrufes. Beginnt der Versicherungs-
schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-
währen und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben
sind.

Ende der Widerrufsbelehrung

Telefonklausel
Sofern Sie sich bei der Beantragung des Versicherungsvertrages 
mit der Telefonklausel einverstanden erklärt haben, lautet diese
wie folgt:

„Ich möchte bis auf Widerruf auch telefonisch betreut und über
weitere Rechtsschutz- und Schutzbrief-Angebote der ROLAND-
Unternehmensgruppe informiert sowie nach meiner Zufrieden-
heit mit den Leistungen rund um die Versicherung befragt 
werden.“

Einwilligungsklausel nach dem
Bundesdatenschutzgesetz 

„Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang
Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsän-
derungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risi-
kos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurtei-
lung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer
und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e. V. (GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere
Versicherer übermittelt. 

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderwei-
tig beantragten Versicherungs-Verträgen und bei künftigen An-
trägen.

Ich willige ferner ein, dass die Unternehmen der ROLAND-Grup-
pe meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in
gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für
mich 
zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungs-
gemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten
dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige
ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen An-
trags-, Vertrags-, und Leistungsdaten darüber hinaus für die Bera-
tung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen
nutzen darf/dürfen. 

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer
übermittelt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben
werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom 
Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen
konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren Verbrauche-
rinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird.“

Widerrufsbelehrung/Einwilligungsklausel/
Telefonklausel
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur
so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlun-
gen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung
der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverar-
beitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interes-
senabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrund-
lage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag
eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen
worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsver-
trages hinaus, endet jedoch schon mit Ablehnung des Antrages
oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Ein-
willigungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise
gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss.
Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilli-
gungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vor-
bemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
(1)

Mir ist bekannt, dass der Versicherer vor Vertragsschluss Angaben
über meinen Gesundheitszustand überprüft, soweit dies bei dem
von mir beantragten Vertragsschluss zur Beurteilung der zu versi-
chernden Risiken erforderlich ist und meine Angaben dazu Anlass
bieten. Zu diesem Zweck befreie ich Ärzte, Zahnärzte, Angehöri-
ge anderer Heilberufe sowie die Beschäftigen in Krankenhäusern
und Gesundheitsämtern von ihrer Schweigepflicht, soweit ich
dort in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung untersucht, be-
raten und behandelt worden bin. Diese Erklärung gilt über mei-
nen Tod hinaus.

Bei Angaben über frühere, bestehende oder beantragte Versiche-
rungsverträge ermächtige ich – soweit Anlass besteht – Ange-
hörige anderer Kranken-, Lebens-, und Unfallversicherer, mit
denen ich in Vertragsbeziehungen stehe oder stand, für die 
Risikoprüfung erforderliche Auskünfte zu erteilen und entbinde
sie insofern von der Schweigepflicht. 

Ergeben sich nach Vertragsabschluss für den Versicherer konkrete
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung unrichtige oder
unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde, gilt die vorstehende Schweige-
pflichtentbindung entsprechend – und zwar bis zu 5 Jahren nach
Antragstellung.

(2)
Mir ist ferner bekannt, dass der Versicherer im Fall der Geltend-
machung eines Leistungsanspruchs zur Beurteilung seiner Leis-
tungspflicht die Angaben überprüft, die ich zur Begründung et-

waiger Ansprüche mache oder die sich aus von mir eingereich-
ten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen) sowie von mir
veranlassten Meldungen eines Krankenhauses oder von Ange-
hörigen eines Heilberufes ergeben. Diese Überprüfung erfolgt
nur, soweit hierzu aufgrund des Antrags und/oder der einge-
reichten Unterlagen ein Anlass besteht (z. B. bei Fragen zur Diag-
nose, dem Behandlungsverlauf oder der erstellten Liquidation).
Zu diesem Zweck befreie ich bereits jetzt, jederzeit widerrufbar,
die Angehörigen von Heilberufen oder Krankenanstalten, die in
den vorgenannten Unterlagen genannt sind oder die an der Heil-
behandlung beteiligt waren, von ihrer Schweigepflicht, auch 
hinsichtlich der Gesundheitsdaten. Diese Schweigepflichtent-
bindung für die Leistungsprüfung bezieht sich ebenso auf die
Angehörigen von Kranken-, Lebens- und Unfallversicherern, die
nach dort bestehenden Versicherungen einschließlich der dazu
gespeicherten Gesundheitsdaten befragt werden dürfen. Diese
Erklärung gilt auch im Falle meines Todes.

(3)
Diese Erklärung gebe ich auch für meine mitzuversichernden
Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichern-
den Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärung nicht selbst
beurteilen können.

(1)
Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwen-
dig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antrags-
daten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische
Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungs-
summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines
Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten,
wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit,
die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Total-
schaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

(2) 
Datenübermittlung an Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversiche-
rer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlages
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversiche-
rer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer
weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende
Daten übergeben.

(3)
Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadensfall
dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu
gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder
Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (bean-
tragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in
den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei
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den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen,
kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu
bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-
kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen
weitergegeben, z. B. Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen,
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben
zum Schaden wie Schadenhöhe und Schadentag.

(4)
Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es not-
wendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung
des Sachverhaltes oder zur Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw.
an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende
Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen
beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft
sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung zentrale
Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und
deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:
Rechtsschutz-Versicherer

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen
Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei
Rechtsschutzfällen innerhalb von 12 Monaten.

– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versi-
cherer nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von 
36 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen
Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer be-
trügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: 
Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der An-
tragstellung

(5)
Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-,
Sachversicherung) werden durch rechtlich selbstständige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unter-
nehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B.
Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf.
Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in
einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei tele-

fonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt
werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne
Rückfragen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen
der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwen-
det werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermitt-
lung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Ge-
sundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-
schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zzt. folgende
Unternehmen an:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Köln
ROLAND Assistance GmbH, Köln
ROLAND ProzessFinanz AG, Köln
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG, Köln
Jurpartner Services Gesellschaft für Rechtsschutz-
Schadenregulierung mbH, Köln

(6)
Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen
unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben
Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält
der Vermittler zu diesem Zweck von uns die für die Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-,
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer,
Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personen-
bezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und
Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Ände-
rungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen
des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten
(z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mit-
geteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B.
durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionie-
rung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden
hierüber informiert.

(7)
Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf
Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht
auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei
gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen
wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an
Ihren Versicherer.
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Persönliches Datenblatt zum
Karten- und Dokumenten-Service

Persönliche Angaben streng vertraulich!
Die folgenden persönlichen Angaben dienen im Fall einer Datenfax- bzw. einer telefonischen Verlustmeldung zur Überprüfung meiner
Identität. Der ROLAND Card- und Dokumenten-Service verpflichtet sich, diese Daten streng vertraulich zu behandeln, sie nur im Rahmen
dieses Programms einzusetzen und sie keinem Dritten zugänglich zu machen. Die Bestimmungen des Bundesdaten-Schutzgesetzes
werden eingehalten.

Name, Vorname

PLZ

Straße, Hausnummer

Wohnort

Telefon (privat)

Persönliches Codewort

Telefon (mobil)

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit Geschlecht

Größe Augenfarbe

Ausstellungsort Ausstellungsdatum

Besondere Merkmale

Personalausweisnummer

Ausstellungsort Ausstellungsdatum

Reisepassnummer

Ausstellungsort Ausstellungsdatum

Ausgegeben von Kartennummer

BLZ Kontonummer

Führerschein-Nummer

EC-/Kreditkarte
1. Ausgestellt auf Name

Ausgegeben von Kartennummer

BLZ Kontonummer

2. Ausgestellt auf Name

Ausgegeben von Kartennummer

BLZ Kontonummer

3. Ausgestellt auf Name

Persönliche Dokumente/Reisedokumente
(Es besteht auch die Möglichkeit eine Kopie der Pässe mitzuschicken)
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Persönliches Datenblatt zum
Karten- und Dokumenten-Service

Hiermit bevollmächtige ich den ROLAND Card- und Dokumenten-Service, die hier aufgeführte(n) Karte(n) nach telefonischer oder
schriftlicher Verlustmeldung dem (den) ausgebenden Institut(en) als verloren bzw. gestohlen zu melden und in meinem Namen um
eine Ersatzkarte zu bitten.
ROLAND wird sich bemühen, dem (den) ausgebenden Institut(en) unverzüglich alle mit dem Verlust zusammenhängenden Daten zu
übermitteln. Eine Gewähr für die richtige und rechtzeitige Weiterleitung wird nicht übernommen.

1. Name, Vorname

PLZ

Straße, Hausnummer

Wohnort

Telefon (privat) Telefon (mobil)

2. Name, Vorname

PLZ

Straße, Hausnummer

Wohnort

Telefon (privat) Telefon (mobil)

3. Name, Vorname

PLZ

Straße, Hausnummer

Wohnort

Telefon (privat) Telefon (mobil)

Wichtige Personen, die auf Wunsch benachrichtigt werden sollen:

ROLAND wird bevollmächtigt, alle in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben – selbstverständlich
erst nach Überprüfung der Identität – dem Kunden nach schriftlicher oder telefonischer Anfrage zu
übermitteln. ROLAND wird informiert, sobald sich die vorstehenden Daten ändern. Der Kunde be-
stätigt, dass alle angegebenen Daten richtig und vollständig sind.

ROLAND garantiert: Das Datenschutz-Gesetz wird voll berücksichtigt. Alle Angaben werden streng
vertraulich behandelt und nur im Infoaustausch zwischen Kunden und ROLAND verwendet. Für
falsche Datenangaben und nicht von ROLAND zu vertretende Verzögerungen übernimmt
ROLAND keineHaftung. Ansonsten haftet ROLAND bis zu einer Schadenhöhe von 5.200 €.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte
Passbild

einkleben!
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Notizen
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Notizen
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Leistungsfall

Was Sie im Fall der Fälle wissen sollten:
Sobald Sie ein rechtliches Problem haben, wenden Sie sich an
uns. Schon am Telefon können wir Ihnen erste Tipps geben,
wie die Rechtslage einzuschätzen ist. Auf Wunsch empfehlen
wir Ihnen auch qualifizierte Anwälte. Alle weiteren Schritte
lassen sich dann gemeinsam planen.

Aber auch zu ganz anderen Themen, wie z. B. Tipps zur richti-
gen Ernährung, Hilfe bei der Auswahl einer Alarmanlage für
Ihr Haus oder wenn ein Krankentransport aus dem Ausland
organisiert werden soll, helfen wir Ihnen weiter. 

Unter der 24-Stunden-ServiceLine 0221 8277-500 können alle
Kunden unseren Service nutzen. Und damit Sie uns im Fall der
Fälle wirklich schnell erreichen können, erhalten Sie von uns
eine Servicekarte. So haben Sie die Rufnummer immer zur
Hand.

Ihre Vorteile

Kostensicherheit
Wenn Sie vor Beauftragung eines Rechtsanwaltes telefonisch
mit uns Kontakt aufnehmen, können wir über den Umfang
des Versicherungsschutzes verbindlich entscheiden. So sind
Sie auf der sicheren Seite und vermeiden, dass Kosten ent-
stehen, die vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind.

ROLAND-Partner-Rechtsanwälte
Sie haben das Recht der freien Anwaltswahl. Wir können Ih-
nen aber bundesweit ausgewählte Rechtsanwaltskanzleien
empfehlen, deren Qualität wir fortlaufend überprüfen. Ent-
scheidend ist Erfolg und Qualität der anwaltlichen Vertretung
sowie ein herausragendes Servicebewusstsein. So können wir
Ihnen immer einen Anwalt empfehlen, der für Ihr Rechtspro-
blem die erforderliche fachliche Qualifikation hat.

JurLine – telefonische Rechtsberatung
Im Bedarfsfall vermitteln wir Ihnen eine telefonische Erstorien-
tierung bei einem unserer ROLAND-Partner-Rechtsanwälte.
So kann durch kompetenten anwaltlichen Rat eine erste Ein-
schätzung der rechtlichen Lage des von Ihnen gemeldeten
Schadenfalles vorgenommen und das weitere Vorgehen abge-
stimmt werden.

Schutz und Service
Für schnelle Hilfe im Rahmen unserer Schutzbrief- und Service-
Leistungen steht Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner bei
uns im Haus zur Verfügung. Rufen Sie uns an, und wir küm-
mern uns um alles Weitere. Wenn z. B. der Schlüsseldienst
beauftragt oder ein Tierhüter-Service organisiert werden soll,
helfen wir Ihnen sofort weiter. 



WIR KÄMPFEN FÜR IHR GUTES RECHT. 

24-Stunden-ServiceLine: 0221 8277-500

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Schutzbrief-Versicherung AG

Postschrift:
50664 Köln

Hausanschrift:
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln

Telefon  0221 8277-500
Telefax 0221 8277-460
service@roland-rechtsschutz.de
www.roland-rechtsschutz.de

W
 2

97
   

01
.2

01
0 

K
W

ROLAND RECHTSSCHUTZ

Der starke Partner für Ihr Recht.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist einer der führenden Serviceversiche-
rer in Deutschland. Die Versicherung gehört zur ROLAND-Unternehmensgruppe –
einem europaweit operierenden Spezialistenverbund für umfassenden Service
rund um Ihr Recht sowie Versicherungs- und Hilfeleistungen.  

Profitieren Sie mit ROLAND Rechtsschutz von einer über 50-jährigen Erfahrung
als erfolgreicher Serviceanbieter in Sachen Recht, Mobilität und Dienstleistung für
Privatkunden und Unternehmen.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Straße 46
50679 Köln




